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Leistungsangebot

Trager und Name der Einrichtunqg

Wohngruppe Kirchlinteln der Sozial-Therapeutische-Initiative gGmbH (STI)

An der Kirche 11 / 27308 Kirchlinteln

Tel.: 04236 — 999 584 Leitung
Tel.: 04236 — 403 pad. Team
Fax: 04236 — 942 405

Die Wohngruppe Kirchlinteln ist ein Angebot der freien Jugendhilfe gem. SGB VIII
in freier, gemeinnatziger Tragerschaft.

Die STI gGmbH ist als ein gemeinnutziger und unabhangiger Verein 1976 gegrun-
det worden. Heute ist die STl als gGmbH ein anerkannter freier Trager der Jugend-
hilfe gemal SGB VIII . Als Trager der Wohngruppe Kirchlinteln ist die STl auch Ge-
sellschafterin (50%) der Apropart & STI GmbH (www.justap.de), die das Ergebnis
von einer langjahrigen Annaherung bzw. Kooperation zweier etablierter Trager der
Jugendhilfe im Landkreis Verden ist, die sich im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der
Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIIl, sowie im Trégerverbund der stationéren
Tréger im Landkreis Verden (jugendhilfe-anders.de) entwickelt hat.

Benennung aller Leistungsangebote im Rahmen der Jugendhilfe,
jeweils mit Bezeichnung/Name des Angebotes

In der Wohngruppe Kirchlinteln leben 6 Kinder und Jugendliche beiderlei Ge-
schlechts, wobei der konzeptionelle Schwerpunkt auf den Erfordernissen der be-
nachteiligten Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren liegt. Eine Rick-
fuhrung in die Familie / das Herkunftssystem wird grundsatzlich immer angestrebt.
Wenn dies nicht méglich ist, soll ab etwa 15 Jahren eine Uberleitung in ein Jugend-
hilfeangebot fir die weitere Verselbstandigung erfolgen. Dabei kann die Alters-
grenze je nach Entwicklungsstand des Jugendlichen naturlich variieren. Durch die
enge Zusammenarbeit mit JUSTAP, Jugendhilfe Verden und Kirchlinteln
(www.justap.de), wird ein reibungsloser Ubergang in das dortige Betreuungs-
angebot mit den verschiedenen Wohnformen (WG's und Einzelwohnungen) er-
moglicht. Aber auch andere Angebote mit einem besonderen Schwerpunkt sind
immer wieder moglich und erforderlich.
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Wir orientieren uns insbesondere an den gesamtgesellschaftlichen Grundzielen des
SGB VIII:

§ 1 SGB VIl (1) : Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Férderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsféahigen Persénlichkeit.

Die 6 Platze des Angebots befinden sich im hinteren Teil von zwei miteinander
verbundenen Hausern. Das vordere Haus wird von dem Padagogischen Leiter mit
seiner Familie bewohnt, der somit als kontinuierliche Ansprechperson flr die Kinder
und Mitarbeiter*innen und auch AufRenstehende zur Verfligung steht.

Insgesamt stehen 7 Einzelzimmer fur eine Belegung zur Verfugung. Es gibt also die
Maglichkeit fur Besuche oder ein Probewohnen.

Das Aufnahmealter betragt 6-12 Jahre.

Die padagogische ,Rund-um-die-Uhr-Betreuung erfolgt aus einem padagogisch-
therapeutischen Fachteam heraus.

Einzugsbereich:

Wir verstehen uns insbesondere als sozialraumlicher Jugendhilfeanbieter fir die
gesamte Region des Landkreises Verden. Unser Einzugsbereich erstreckt sich
auch auf die angrenzenden Landkreise Rotenburg (WUimme), Heidekreis (Soltau-
Fallingbostel), Landkreis Nienburg-Weser, Landkreis Diepholz, Landkreis Osterholz
und die Hansestadt Bremen.

Uberregionaler Einzugsbereich: Landkreise und Stadte im norddeutschen Raum, in
Ausnahmefallen bundesweit.

Grundsatzliches Selbstverstandnis/Leitbild der Gesamteinrichtung

Grundlage unseres padagogischen und therapeutischen Handelns sind eine huma-
nistische Grundeinstellung, Verfahren der ,Humanistischen Psychologie®, insbeson-
dere der systemischen Familientherapie. Hier wird die Lebenswirklichkeit der Kinder
und Jugendlichen als soziale Konstruktion verstanden, an der Eltern, Betreuer*in-
nen, Lehrer*innen, Freunde durch unterschiedliche Kommunikations- und Inter-
aktionsmuster beteiligt sind und in ihren unterschiedlichen Sichtweisen mit einbe-
zogen werden.

Die Achtung der individuellen Personlichkeit der Kinder und Jugendlichen steht da-
bei gleichrangig handlungsleitend ebenso im Vordergrund, wie die Wertschatzung
und Achtung in Bezug auf gesellschaftliche Anspriiche und Entwicklungen.

Unsere sozialpadagogischen Handlungsgrundlagen sind von Empathie und Trans-
parenz gepragt und orientieren sich an einem ganzheitlichen Menschenbild, das
von konstruktiven bzw. positiven Grundannahmen und -bedurfnissen (unter ande-
rem nach Kompetenz, Entwicklung, Entfaltung und Selbstbestimmung) ausgeht.

Unsere sozialpadagogische Grundhaltung und Ausrichtung ist partizipativ Ressour-
cen und Lebenswelt orientiert. Dabei stellen in dem Bezugsdreieck Eltern / Jugend-
amt / Einrichtung Gleichberechtigung und Partnerschaft besondere und flr den
Trager verpflichtende Werte dar, auch Uber strukturelle und hierarchische Ebenen
hinaus.
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Schwerpunkt unseres sozialpadagogischen Handels ist die Férderung der psycho-
Zialen, emotionalen und lebenspraktischen Kompetenzen der Kinder und Jugend-
lichen auf ihrem Weg in die Erwachsenengesellschaft.

Bei einer konkret geplanten Ruckfuhrung in die Herkunftsfamilie unterstutzen wir
die Kinder und Jugendlichen und ihr Herkunftssystem durch eine mit allen
Beteiligten gemeinsam im Hilfeplangesprach verabredete, bedarfsgerechte und
individuelle Ruckfuhrungsplanung.

|. Benennung und Beschreibung des Leistungsangebotes

Name des Angebotes, Adresse, Tel./Fax/E-Mail/Internet

Wohngruppe Kirchlinteln
An der Kirche 11 / 27308 Kirchlinteln / Tel. 04236 — 999 584 und 403
Fax 04236 — 942 405

Ansprechpartner:

Padagogische Leitung: Teja Steffen, Diplom Sozialpadagoge/-arbeiter
Stellvertretung: Anke Bremmer, Diplom Sozialpadagogin/-arbeiterin

2. Standort des Angebots (Infrastrukturelle Einbindung, z. B.
Schule, Einkaufen, Freizeitmoglichkeiten, arztliche Versor-

gung[

Das Haus der Wohngruppe liegt im Kernort der Gemeinde Kirchlinteln (ca. 2600
Einwohner*innen). Die Entfernung nach Verden/Aller betragt 6 km (regelmalige
Busverbindung) und nach Bremen 40 km (regelmaldige Zugverbindung ab Verden).

Vor Ort befindet sich eine Oberschule. Die zustandige Grundschule ist in der Ort-
schaft Bendingbostel angesiedelt, die zur Gemeinde Kirchlinteln gehort. Schulen fur
Kinder mit einem Foérderbedarf im Bereich Lernen oder im sozial/emotionalem
Bereich befinden sich in Walsrode und in Verden (ab Klasse 5) bzw. Achim, Ortsteil
Baden (Klassen 1-4)). Zwei Gymnasien befinden sich in Verden.

Facharztiinnen fur Allgemeinmedizin, Zahnarztiinnen sowie Praxen fur Physio-
therapie und Logopadie sind ebenfalls in Kirchlinteln ansassig. Das Krankenhaus
Verden mit einer Notfallambulanz ist rund um die Uhr besetzt und in 15 Autominu-
ten erreichbar.

Die psychiatrische (Notfall-)Versorgung ist durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie
des Agaplesion Diakonieklinikum in Rotenburg (Wimme) gewahrleistet. Die KJP ist
in ca. 20-25 Autominuten zu erreichen. Eine Facharztpraxis im Bereich KJP gibt es
ebenfalls in Verden.

Frisdre, Supermarkte und eine Tankstelle mit einem Fahrradgeschaft befinden sich
in unmittelbarer Nahe zur Einrichtung.
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3. Rechtsgrundlage fur die Aufnahme nach SGB VIl

Rechtsgrundlage der stationaren Erziehungshilfe sind §§ 27, 34 SGB VIIl. Rechts-
grundlage der stationaren Eingliederungshilfe ist § 35a SGB VIII.

4. Personenkreis, Zielgruppe
4.1. Aufnahmealter: 6 bis 12 Jahre

4.2. Geschlecht: koedukativ

4.3. Aufnahme- und Ausschlusskriterien

Es werden Kinder und Jugendliche aus ihren Familien, Pflegefamilien, anderen
Jugendhilfeeinrichtungen und / oder jugendpsychiatrischen Kliniken aufgenommen,
wenn

¢ es im Bezugssystem zu schwerwiegenden Konflikten, bzw. kurzfristig nicht 16s-
baren Konflikten gekommen ist.

¢ eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht mehr
gewabhrleistet ist.

& psychische und / oder physische Gewalt droht oder sie davon betroffen sind.

& sozialpadagogische und therapeutische Hilfe im Rahmen von Gruppenbetreuung
bendtigt wird.

Unter BerUcksichtigung der jeweiligen personellen Zusammensetzung der Wohn-
gruppe achten wir auch darauf, dass Schutz- und Entwicklungsraume aufrecht-
erhalten bleiben und etwaige drohende Entwicklungshemmnisse bis hin zu Retrau-
matisierungen praventiv verhindert werden konnen.

Die baldige Ruckfihrung ins Bezugssystem, bzw. ggf. die Verselbstandigung des
Kindes / Jugendlichen sind dabei stets Ziel unserer Arbeit. Die Zusammenarbeit mit
den Eltern ist dafur unabdingbare Voraussetzung.

Als Ausschlusskriterien missen wir Intelligenzstérungen (ICD10, F70 bis F79),
sowie Psychische und Verhaltensstérungen durch psychotrope Substanzen (ICD10,
F10 bis F19) im Einzelfall ggf. heranziehen.

44 Zielgruppe gem. § 35a SGB VIII

Die Formen psychischer und seelischer Beeintrachtigungen bzw. Behinderungen
von Kindern im Rahmen stationarer Eingliederungshilfe sind vielschichtig. Aufmerk-
samkeitsdefizite mit und ohne Hyperaktivitdt und Bindungsstorungen (ICD10 F90
bis F98), neurotische Storungen wie Zwangsneurosen und Angstneurosen (ICD10
F40 bis F48), Depressionen, Schulphobie etc. (ICD10 F60 bis F69), sowie eine
Vielzahl sonstiger emotionaler Beeintrachtigungen und Stérungen (ICD10 F80 bis
F89) wurden im Vorfeld bereits durch eine facharztliche Praxis oder Klinik diagnosti-
ziert und nach ICD-10 klassifiziert. Selbstverstandlich wird das ICD 10 nach und
nach durch das seit 01.01.2022 anwendbare ICD 11 ersetzt. Auf der Grundlage
facharztlicher Diagnostik entscheidet das Jugendamt dariber, ob und in welcher
Form eine stationare Eingliederungshilfe erforderlich wird. Bei Mallnahmen gemaf}
§ 35a SGB VIII kooperieren wir bereits im Aufnahmeverfahren mit niedergelasse-
nen Fachpraxen, Therapeut*innen und Fachkliniken. Die Therapeutin der Einrich-
tung arbeitet eng mit den externen Fachkraften und Institutionen zusammen.
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Die Betreuung in der Kleingruppe ermdglicht auch die Aufnahme von Kindern, die
mit groReren Gruppen aufgrund ihrer Anpassungsschwierigkeiten uberfordert
waren.

Die raumlichen Gegebenheiten ermdglichen eine Betreuung auch dieses Personen-
kreises. Die Kinder haben Einzelzimmer. Ferner gibt es einen Therapieraum und
ein weitlaufiges Auldengelande.

5. Platzzahl des gesamten Angebotes

Das Angebot besteht fir 6 stationare Betreuungsplatze. Insgesamt gibt es 7 Kinder-
und Jugendlichen-Zimmer, so dass ein Uberhangzimmer flir ein etwaiges Probe-
wohnen und flr Besucher:innen zur Verfligung steht.

Von den 6 Betreuungsplatzen stehen bis zu 3 Platze fur MaRnahmen der Einglie-
derungshilfe gem. § 35a SGB VIII zur Verfugung.

6. Allgemeine, mit der Leistung verbundene Ziele

Allgemein ist unser Ziel ldentitat und (psychische) Gesundheit (wieder) herzustel-
len, die Entwicklung der Persdnlichkeit zu fordern und konkrete Hilfen zur Bewalti-
gung des Lebens zu geben.

Im Sinne der Sozialraumorientierung ist die Integration der Kinder und Jugendlichen
in das sozialraumliche Umfeld und die schulische Integration ebenso vorrangiges
Ziel unseres padagogisch-therapeutischen Vorgehens wie die Fahigkeit soziale
Kontakte zu den Bezugspersonen und zur Gruppe aufzubauen.

Unser Ziel ist es auch, die Eltern verlasslich und langfristig in die gesamte Mal3nah-
me einzubinden. Dabei gehen wir davon aus, dass Eltern in der Regel das ihnen
Bestmogliche flr ihre Kinder tun, obwohl dies nicht bedeutet, dass dies immer das
Beste fur die Kinder ist bzw. dass sie es immer kdnnen. Unsere Haltung den Eltern
gegenuber ist dementsprechend von Wertschatzung und Akzeptanz gepragt statt
von Verurteilung und Abwertung. Nur dann kann das Kind ohne Loyalitatskonflikt in
der Wohngruppe leben und die MaRnahme hat hdéhere Chancen auf bleibenden Er-
folg. Daruber hinaus wird durch den wertschatzenden Umgang mit den Eltern das
Selbstbewusstsein des Kindes gestarkt und ldentitat entwickelt.

Bezogen auf die Kinder und Jugendlichen, bei denen die Anspruchsvoraus-
setzungen des § 35 a SGB VIl vorliegen, ist es das vorrangige Ziel den Kindern
und Jugendlichen dieser Zielgruppe die Befahigung zur Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft langfristig zu ermoglichen. Unter Zuhilfenahme von und der
Kooperation mit niedergelassenen Fachpraxen, Therapeut:innen und Fachkliniken
in Zusammenarbeit mit der Therapeutin der Einrichtung wird auch bei dieser
Zielgruppe die Integration in das sozialraumliche Umfeld und auch die schulische
Integration (Inklusion) mdglich.

Sozial-Therapeutische Initiative gGmbH Leistungsangebot vom 01.07.2024 Seite 5



7. Fachliche Ausrichtung der Leistung und angewandte Methodik

Die padagogische Betreuung findet sowohl mit dem einzelnen Kind/Jugendlichen
als auch im Rahmen der Gruppe unter Einbeziehung ihrer Bezugspersonen und
ihrer Familie statt. Die Ressourcen der Familien unter Einbeziehung aller Elternteile
und ihr sozialer Kontext werden besonders berucksichtigt.

Als ,fordernde Umwelt* werden dem kindlichen Spiel und den kreativen Medien von
uns ein grol3er Stellenwert beigemessen, um fur die Kinder und Jugendlichen einen
.,Raum des Mdglichen® zu schaffen. Der padagogische Alltag wird als gemeinsames
Gestalten und ,Handeln um Grenzen® in Bezogenheit und Respekt vor der Person-
lichkeit des Kindes/des Jugendlichen verstanden.

Wir verfolgen einen systemischen Ansatz. Sowohl unsere Padagogik, als auch in
der therapeutischen Arbeit findet der systemische Ansatz Anwendung.

Konkret ist uns dabei wichtig:

Bezugsbetreuung: Aufgrund der bei den Kindern stark ausgepragten emo-
tionalen Bindungsschwierigkeiten besteht unser pada-
gogisch-therapeutisches Vorgehen primar darin, soziale
Kontakte zu den Bezugspersonen und zur Gruppe aufzu-
bauen. Dabei Ubernehmen die Betreuer*innen elterliche
Funktionen. Wo Beziehungschaos zu Stérungen und
Konflikten gefuhrt hat, soll klare und eindeutige Kommu-
nikation entstehen, positive Atmospharen sollen ,Verlet-
zungen® heilen.

Padagog. Methoden: Gruppendynamisches Vorgehen, Rollenspiele, Nachso-
Zialisation, Spiel- und Kreativitatsforderung und andere
Methoden werden angewandt.

Lebensweltorientierung: Integration des Kindes/Jugendlichen in die Gruppe und
in das soziodkologische Umfeld, Arbeiten mit den Kin-
dern in und am Haus und Integration in die Gemeinde,
in Schule, Kirche und Sport

Sportliche Aktivitaten: Ein grol3es Angebot an Sport- und Reit- Vereinen

Intensive schulische Betreuung: (siehe unter 8.1.7, Seite 10)

Eltern-/Familienarbeit: Die Elternarbeit wird von unserer ausgebildeten Fach-
kraft fur Elternarbeit geleistet. Sie bietet den Eltern und/
oder anderen wichtigen Bezugspersonen (z.B. Grolel-
tern, Pflegeeltern) 1x monatlich Gesprachstermine an
(etwa 1,5 Stunden). In den ersten drei Monaten der Mal3-
nahme ist dies auch in 14-tagigen Abstanden moglich.
Wenn die Angehorigen dazu bereit sind, werden Infor-
mationen zur Familiengeschichte gesammelt vor allem
auch um Ressourcen kenntlich zu machen (Genogramm-
arbeit). Die Gesprache finden in der Wohnung der Eltern
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und/oder in der Einrichtung statt. Bei Bedarf kann im Ein-
zelfall auch die Therapeutin in die Elternarbeit mit einge-
bunden werden.

Therapeutische Methoden

Es finden wochentliche Einzeltherapiestunden statt (systemische Gesprachsthera-
pie), spiel- und kreativtherapeutische Einheiten, tiergestutzte Therapie, Eltern-Kind-
Therapiestunden, (Multi-) Familientage:

Das Therapieangebot beinhaltet fir jedes Kind und jeden Jugendlichen wdchent-
liche Einzeltherapiestunden. Diese "Stunde" kann flr Gesprache genutzt oder auch
kunst- oder spieltherapeutisch gestaltet werden.

Der therapeutische Ansatz ist hierbei ein systemischer, d.h. die Gesamtheit des
kindlichen Umfelds und Erlebens ist mit im Blick und wird auch in der Kommuni-
kation mit einbezogen.

8. Grundleistungen
8.1 Gruppenbezogene Leistungen

8.1.1 Aufnahmeverfahren

Das Aufnahmeverfahren basiert auf den mit dem Landkreis Verden im Rahmen der
AGE erarbeiteten und vereinbarten Richtlinien bzw. Mindeststandards zur Partizipa-
tion junger Menschen in stationarer Jugendhilfe (s. Anlage 1, vgl. 8.3.1).

& Zu Beginn steht eine kurze schriftliche und/oder auch nur mandliche Vorabinfor-
mation des anfragenden Jugendamtes.

¢ Ein Info- und Aufnahmegesprach mit dem Kind / Jugendlichen, deren Bezugsper-
sonen und der den Fall fihrenden Sozialarbeiter:in des belegenden Jugendamts
findet in der Einrichtung statt.

¢ Ein weiterer Besuch in der Gruppe zum Kennenlernen der derzeitigen Bewohner
und des Tagesablaufs. Besonders bei Jugendlichen kann ein Probewohnen
sinnvoll sein.

8.1.2 Hilfeplanung

Wir arbeiten auf Grundlage des Hilfeplans gemall § 36 SGB VIIl eng mit dem Ju-
gendamt und den Sorgeberechtigten zusammen. Die Hilfeplangesprache finden
entweder im Jugendamt oder in der Einrichtung statt. Das Protokoll (auch Ein-
ladung und Vorbereitung) wird vom Jugendamt angefertigt. Die Ziele des Plans
werden halbjahrlich Uberpriuft. Als Vorbereitung fur die Fortschreibung der Hilfe-
planung wird ein Bericht Uber den Betreuungs- und Entwicklungsverlauf des Kindes
/Jugendlichen erstellt und dem Jugendamt 4 Wochen vor dem Hilfeplangesprach
Ubersandt. Die Kinder und Jugendlichen werden in den gesamten Hilfeplanungs-
prozess altersentsprechend mit einbezogen.
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8.1.3 Erziehungsplanung

Die inhaltliche Erziehungsplanung basiert auf den Grundlagen und Zielen der Hilfe-
planung. Konkrete Lern- und Handlungsschritte werden mit den einzelnen Kindern
und Jugendlichen verabredet und evaluiert.

Das alltagliche Zusammenleben in der Wohngruppe wird vom padagogischen
Fachteam in der Dienstbesprechung vorstrukturiert (Rahmenbedingungen) und mit
den Kindern und Jugendlichen gemeinsam gestaltet (Inhalte) und organisiert.

Im Rahmen der 14-tagigen Gruppenbesprechungen werden diese Prozesse fort-
laufend Uberpruft und evaluiert.

Die Alltags-, Haus- und Gruppenregeln orientieren sich unter anderem an den
jeweils gultigen gesetzlichen Vorgaben (Jugendschutz, etc.) und werden im Rah-
men der Gruppenbesprechung verbindlich vereinbart.

8.1.4 Alltagsgestaltung / Tagesstruktur

Vollverpflegung, gemeinsame Mahlzeiten an allen Wochentagen

Wohnraume, Bader, Kichen und Flure werden von der Reinigungskraft und den
diensthabenden Mitarbeiter:innen unter altersgemafer Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen gestaltet und gepflegt.

Die eigenen Zimmer werden von den Kindern/Jugendlichen gemeinsam mit den
padagogischen Mitarbeiter:innen in Ordnung gehalten.

Hygieneartikel- und Bekleidungseinkaufe werden mit den Kindern und Jugendlichen
gemeinsam geplant bzw. durchgeflihrt.

An der Waschepflege werden die Kinder und Jugendlichen altersentsprechend
beteiligt.

Die Nachtbereitschaft ist fir das Wecken und das Frihstick verantwortlich und
kimmert sich darum, dass die Kinder gut auf den Weg zur Schule kommen.
Unterstutzung bei der Erledigung der Hausaufgaben.

Altersgemalle Unterstitzung und Forderung im Umgang mit den Taschengeldern
(Staffelung: nach Abfrage/wdchentlich/14-tagig/monatlich)

Grundversorgung bzw. Fursorglichkeit stehen in der Wohngruppe Kirchlinteln ein-
deutig im Vordergrund. Daher erfolgen die Waschepflege sowie die Einkaufe z.B.
der Hygieneartikel und schulischen Materialien flr die Kinder im Grundschulalter
zentral. Bekleidungseinkaufe finden in der Regel aber selbstverstandlich gemein-
sam mit den Kindern statt.

Tagesstruktur

ab 06:00 Uhr Wecken und Fruhstuck

Schulbesuch

13:15 Uhr gemeinsames Mittagessen

14:00 — 15:00 Uhr Hausaufgabenzeit

15:00 — 18:00 Uhr Zeit fur Elterngesprache, Arzt- und Sporttermine, Einkaufe etc.
18:00 Uhr gemeinsames Abendessen

19:00 — 21:30 Uhr Freizeitaktivitaten (altersbedingt)

ab 20:00 Uhr Nachtruhe (altersbedingt)

22:00 Uhr Nachtruhe fur alle
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8.1.5 Forderung der Personlichkeitsentwicklung durch spezifische Angebote
im Rahmen der Grundleistung

Die Forderung der Personlichkeitsentwicklung ist das Kernelement unserer sozial-
padagogischen Begleitung und Forderung. Die Kinder kommen mit einer bereits
sehr belasteten Biographie und Personlichkeit in unsere Einrichtung und bendtigen
einen positiven Impuls/Neuanfang.

Haufig zeigen die Kinder bereits Symptome von Uberforderung und Missachtung
von Autoritaten beispielsweise durch Rickzug oder Aggression. Viele haben in
ihrem Herkunftssystem keine Verlasslichkeit und kein Verantwortungsbewusstsein
kennengelernt und fiuhlen sich von den Erwachsenen nicht verstanden bzw. allein-
gelassen.

In der Kleingruppe kénnen neue Erfahrungen gesammelt werden, die eine Uberprii-
fung der erlernten Verhaltensmuster ermdglichen.

Wir bieten Impulse und Foérderung durch:

Gesundheitsflrsorge, Kérperpflege und gesunde Ernahrung
verlassliche Beziehungsangebote machen (Bezugsbetreuersystem)
Geborgenheit schaffen, Vertrauen aufbauen und aufrecht erhalten
Unterstutzung und Anregung im Umgang mit Gleichaltrigen, Freunden
und Familienmitgliedern, Sozialverhalten als miteinander leben in Ge-
meinschaft mit anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Hilfestellung bei Konflikten

Raume gestalten und Wohnatmosphare schaffen (eigenes Zimmer)
Ruckzugsmaoglichkeiten und Privatsphare zulassen

Zeit gestalten lernen und gemeinsam Zeit verbringen

Motivation zur Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen, gdf.
Hinfuhrung u. Begleitung

. Gruppenaktivitaten (Alltags- und Freizeitgestaltung)

. Hausaufgabenbetreuung / Kontakt zur Schule

8.1.6 Gesundheitliche Vorsorge / medizinische Betreuung

Da wir den Menschen als ein Korper-Seele-Geist Wesen sehen, gehen wir davon
aus, dass der Korper mit seinen sensorischen Funktionen auch wesentlich ist fur
die seelische und geistige Gesundheit des Menschen.

Im padagogisch-therapeutischen Alltag sind Korperpflege, gesunde Ernahrung und
ein Gleichgewicht von Bewegung und Ruhe die Schwerpunkte fur eine gesunde
Lebensfuhrung. Die Vorbildfunktionen der padagogischen Mitarbeiter:innen und ggf.
auch alterer Jugendlicher spielt in diesem Bereich oft eine grol3e Rolle.

Die allgemeine Gesundheitsfursorge und -erziehung beinhaltet selbstverstandlich
bei allen Kindern und Jugendlichen neben der Anleitung bezlglich Korperpflege
und Hygiene auch die arztliche/facharztliche Anbindung, das Durchfihren der
Vorsorgeuntersuchungen, zahnarztliche Kontrollen und Behandlungen, Impfungen
gemal’ den Empfehlungen der Stiko in Abstimmung mit den Sorgeberechtigten und
ggf. die Einnahme von Medikamenten und die umfassende Dokumentation.
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Da wir in den letzten Jahren immer wieder Kinder und Jugendliche mit chronischen
Krankheiten (Allergien, Stoffwechselerkrankungen, Atemwegserkrankungen ) auf-
genommen haben, ist es fur sie wichtig, den Umgang mit ihrer Krankheit zu lernen.
Dabei werden ggf. auch Beratungsstellen, Angebote der Krankenkassen und auch
Eltern/Kind- und/oder Selbsthilfegruppen hinzugezogen.

8.1.7. Bildung, Art und Umfang der Unterstiitzung im Kontext Schule/Aus-
bildung

Die Kinder und Jugendlichen besuchen die 6ffentlichen Schulen am Ort (Grund-,
Oberschule) oder in Verden (Forderschule ,E/S" ab Klasse 5, 2 Gymnasien und die
berufsbildenden Schulen). Férderschulen ,L" und ,G" befinden sich im Landkreis
(Achim und Langwedel), ebenso die Forderschule ,E/S" fur die Jahrgange 1 bis 4 .
FUr den Schulbesuch in Kirchlinteln und Verden benutzen die Kinder i.d.R. den
offentlichen Schulbusverkehr. Fir die Beférderung zu den Foérderschulen im
Landkreis werden Taxiunternehmen mit der Beférderung der Kinder beauftragt. Die
Kinder werden dann in der Gruppe abgeholt und auch wieder zurlick gebracht.

Zu Beginn ihres Aufenthaltes geht es uns in erster Linie um eine Abklarung, ob und
wenn ja, was fur ein schulisches Problem vorliegt (Schulvermeidung / Schulangst /
Teilleistungsstérungen, LRS-Schwache, Forderbedarfe ... ). Hierbei werden auch
Spezialisten wie z.B. Facharzte, Ergotherapeuten, Logopaden etc. zu Rate ge-
zogen, und ggf. auch Therapien in Anspruch genommen. Diese Therapien auller-
halb der Einrichtung sind vorrangig Krankenkassenleistungen. Im Kontakt zu den
Schulen und Lehrer:innen legen wir Wert darauf, dass die Schulprobleme der Kin-
der und Jugendlichen nicht isoliert von ihrer allgemeinen Lebenssituation gesehen
werden.

Oft bringt eine Einordnung der Schulschwierigkeiten in den gesamten Lebens-
zusammenhang bereits wesentliche Aufschlisse Uber deren Ursachen und Fort-
bestehen.

Bei der einstindigen Hausaufgabenbetreuung geht es darum Hilfestellungen zu
geben. Ziel ist es die Eigenverantwortlichkeit, die intrinsische Motivation der Kinder
zu fordern.

Genauso wichtig wie die Leistungen der Kinder und Jugendlichen in den einzelnen
Fachern sind uns die sozialen Kontakte in den Schulen, die oft genug die Motivation
fur den Schulbesuch Uberhaupt darstellen. Daraus entstehen immer wieder auch
aulerschulische Kontakte und Freundschaften.

8.1.8. Art und Umfang der Familienarbeit

Wir legen Wert darauf, die Eltern nach ihren Moglichkeiten in ihrer Erziehungs-
verantwortung zu belassen und zu starken. Wir bieten den Eltern Beratung zur Un-
terstitzung in konkreten Erziehungsfragen an.

Der Besuchskontakt zwischen den Kindern und Jugendlichen und seiner Herkunfts-
familie wird von uns konstruktiv gefordert. Wir betonen dabei unsere eigene fach-
liche Perspektive (aulerhalb des Familien- und Herkunftssystems).
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Elterngesprdche/Genogrammarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein integrativer und wichtiger Bestandteil un-
serer padagogischen Arbeit. Elternarbeit beinhaltet dabei sowohl die Kooperation
mit den leiblichen Eltern, wie auch mit Pflegeeltern oder anderen wichtigen Bezugs-
personen. Sie findet kontinuierlich parallel zu der Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen statt. Wir sind der Grunduberzeugung, dass eine positiv verlaufende Unter-
bringung eines Kindes oder Jugendlichen bei uns besser gelingen kann, wenn die
leiblichen Eltern oder Pflegeeltern auch mit inren Themen berlcksichtigt werden.

Eine wesentliche Voraussetzung fur eine gelingende Elternarbeit ist daher neben
einer grundlichen Abklarung des Hilfebedarfs des Kindes auch die Erfassung des
familiaren Hintergrundes. Denn oftmals zeigt sich, dass die Eltern selber in ihrer Le-
benssituation oder auch in ihrer Personlichkeit emotional belastet sind oder auch
psychisch erkrankt sind und die Schwierigkeiten der Kinder sich daraus herleiten
lassen. Zudem erklaren sich Teile der Problemlagen immer wieder auch Uber
mehrere Generationen hinweg.

Eine enge Zusammenarbeit und guter Informationsfluss zwischen allen Beteiligten
(Sozialer Dienst, Eltern und Betreuer:innen) ist dabei wahrend des gesamten Hilfe-
planprozesses extrem wichtig. In den kontinuierlich stattfindenden Hilfeplangespra-
chen schauen wir, in welchem Rahmen Elternarbeit individuell moglich ist. Die Ent-
wicklung von Kontakten zwischen Eltern und Kind ist zudem ein zentraler Bestand-
teil der langfristigen Hilfeplanung.

Aber auch wenn es keinen Kontakt zwischen den Kindern und Elternteilen geben
soll, ist es winschenswert, dass Gesprache mit den betreffenden Personen statt-
finden um Informationen Uber frihere Lebensabschnitte der Kinder zu erhalten und
Informationen Uber deren aktuelle Lebenssituation zu erfahren. Denn es geht um
das Kennen- und Verstehenlernen der familiaren Dynamiken und darum ggf. Fan-
tasien und Eskalationen vorzubeugen.

Eine wertschatzende und ressourcenorientierte Zusammenarbeit mit dem gesamten
Familiensystem sehen wir als Grundvoraussetzung fir eine positive Entwicklung
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen, denn eine Bindung zum Kind setzt
immer auch eine positive Anbindung der Eltern voraus. Unsere Erfahrung zeigt uns
immer wieder, dass die in unserer Wohngruppe lebenden Kinder die innere
Zustimmung der leiblichen Eltern bzw. Pflegeeltern fir den neuen Lebensort
dringend brauchen, um neue Bindungen zulassen und die eigene Entwicklung
positiv gestalten zu kdonnen.

Konkret geht es in den Elterngesprache im wesentlichen darum:

* Die Eltern und Familie und deren Lebenswelten kennenzulernen

« Verstandnis fur die Unterbringung und die Situation der Kinder zu entwickeln
(Eltern “mitnehmen”)

» Kontaktmoglichkeiten zwischen Eltern und Kindern herzustellen, Besuchs-
kontakte vor- und nachzubesprechen
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» Die Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren zu erforschen (Arbeit
mit dem Zeitstrahl)

* Informationen zur Familiengeschichte zu sammeln und Ressourcen kenntlich
zu machen (Genogrammarbeit)

» Hilfeplangesprache vorzubereiten um sie bei Bedarf zu begleiten

,,Die leiblichen Eltern sind als Identifikationspersonen nicht ersetzbar. Der Schliissel zur
Losung dieses Problems liegt darin, dem Kind innerhalb und mit Hilfe der neuen Bindung
zu beweisen, dass seine Eltern wertvoll sind, und ihm diesen Wert der Eltern systematisch zu
vermitteln. Elternarbeit hat in diesem Fall also nicht den Zweck oder das Ziel, die
Bindungsfihigkeit der Eltern herzustellen und den angesammelten , Familienschrott
aufzuarbeiten. Ziel der Elternarbeit ist es, das in der Familie enthaltene , symbolische
Kapital“ zu erforschen, zu beschreiben und dem Kind verfiighar zu machen... “(Helmut
Johnson)

Ein weiterer, wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit mit den Eltern sind die
wochentlichen Telefonate der Eltern mit ihren Kindern und den jeweiligen Bezugs-
betreuer:innen. Als Bindungspersonen der Kinder sind diese flur die Eltern ein wich-
tiger Ansprechpartner fur alle alltdglichen Belange und Fragen und stellen ein wich-
tiges Bindungsglied zwischen den Eltern und Kindern dar. Je nach Mdoglichkeit
werden die Eltern zudem in die padagogische Arbeit mit einbezogen (z.B. durch die
kooperative Teilnahme bei Schulgesprachen, Arztbesuchen etc.), die von den je-
weiligen Bezugsbetreuer:innen koordiniert werden.

Konkreter Kontakt zwischen Eltern(teilen) bzw. Pflegeeltern, der Einrichtung und
den Kindern und Jugendlichen findet normaler Weise statt:

+ In Form von wochentlichen Telefonaten, die von den Eltern hergestellt werden.

¢ In Form von Briefen, Packchen usw.

o Durch Besuche der Fachkraft fur Elternarbeit und ggf. die Bezugsbetreu-
er:iinnen bei den Eltern, um Eltern und Geschwister in ihrer hauslichen Umge-
bung wahrzunehmen.

¢ Bei Besuchen der Eltern (und Geschwister) in der Einrichtung. Diese kdnnen
nach Bedarf auch begleitet stattfinden. Begleitete Umgénge, die per Gerichts-
beschluss festgelegt wurden, bedurfen weiterer Absprachen und kénnen nur im
Rahmen des regelhaften Umfangs im Rahmen der Elterngesprachstermine statt-
finden.

¢ Bei Besuchen der Kinder und Jugendlichen bei ihren Eltern. Je nach Ein-
schatzung mit oder ohne Begleitung einer Betreuungsperson. Mehrtagige Aufent-
halte kdnnen ggf. in den Ferien stattfinden (die Dauer der Aufenthalte bei den
Eltern richtet sich dabei nach der Stabilitit der Bindung zwischen den Eltern und
Kindern und der Verldsslichkeit hinsichtlich der Absprachen aller Beteiligten).

Sozial-Therapeutische Initiative gGmbH Leistungsangebot vom 01.07.2024 Seite 12



8.1.9 Partizipation- und Beschwerdemanagement

Wir sehen die in der UN- Kinderrechtskonvention verankerten Kinderrechte als Ba-
sis unserer taglichen Arbeit an. Die Partizipation der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen in allen Bereichen des Zusammenlebens ist ein zentraler Bestandteil
unserer padagogischen Arbeit.

Die rechtliche Grundlage dazu ist im SBG VIII unter § 5 (Wunsch- und Wahlrecht),
§ 8 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen) und § 36 (Mitwirkung im Hilfeplan)
eindeutig geregelt. Der § 45 SGB VIII legt dariber hinaus ausdrticklich fest, dass
Kinder und Jugendliche in Jugendhilfeeinrichtungen geeignete Verfahren der Be-
teiligung und Mdglichkeiten zur Beschwerde vorfinden missen.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der AGE nach § 78 SGB VIII der stationaren und
offentlichen Trager im Landkreis Verden wurden Ziele und Standards fur die Teil-
habe und Beteiligung junger Menschen in der stationaren Jugendhilfe verbindlich
festgelegt und formuliert (Anlage 1). Die Umsetzung der Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen verstehen wir dabei als fortlaufenden Entwicklungsprozess, der durch
das Mitwirken der Kinder und der Mitarbeiter*innen aktiv gestaltet wird. Um Beteili-
gung und Mitsprache zu ermdoglichen sind verlassliche und verbindliche Rahmen-
bedingungen erforderlich. Diese werden bei uns wie folgt umgesetzt:

Partizipation im Aufnahmeverfahren

Unsere Kinder und Jugendlichen werden so frih wie moglich in den Aufnahmepro-
zess mit einbezogen. Dies beginnt bei den ersten Kennenlern- und Hos-
pitationsterminen bereits vor der Unterbringung.

Zu Beginn der Aufnahme werden die Kinder und Jugendlichen ihrem Alter und Ent-
wicklungsstand entsprechend Uber die Mdglichkeiten der Partizipation bei uns infor-
miert und die Regeln der Hausordnung besprochen.

Partizipation in der Eingewohnungsphase

Die Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen erfolgt bei uns mit einer ausreichen-
den Eingewdhnungs- und Kennenlernphase. In dieser Zeit kdnnen sie sich mit
ihrem neuen Umfeld vertraut machen, die Kinder und Jugendlichen und die Mit-
arbeiter*innen der Einrichtung kennenlernen und den Alltag erkunden. Etwa sechs
Wochen nach Aufnahme erfolgt dann das erste Hilfeplangesprach, in dem die
weiteren Ziele der Hilfe gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, den Eltern
und der zustandigen Fachkraft des Jugendamtes vereinbart werden.

Partizipation im Lebensalltag

Im Alltag gibt es bei uns vielfaltige Mdglichkeiten der Beteiligung, Mitsprache und
Mitbestimmung. Insbesondere in folgenden Bereichen werden die Kinder und
Jugendlichen altersgemal aktiv in die Gestaltung mit eingebunden:

Entwicklungsberichte und Hilfeplangesprache
Elterngesprache/Kontakt zum Herkunftsystem
Schulgesprache / Berufsorientierung

Arztwahl

Freizeitgestaltung

Zimmergestaltung
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. Verwendung der Taschengelder
. Kleidungsstil
. Essenswunsche

Im Rahmen von Gruppengesprachen konnen die Kinder und Jugendlichen die Ge-
staltung der Gruppenrdume und des Gelandes im Rahmen der finanziellen
Maoglichkeiten mitbestimmen. Auch wird dort z.B. Uber Freizeitaktivitaten und Fe-
rienfahrten beraten und mitentschieden. Eine Mitsprache gibt es auch bei der Fest-
legung der Regeln des Zusammenlebens in der Gruppe.

Die Gruppengesprache werden federfihrend von zwei Kolleg:innen des Betreu-
er:iinnen-Teams vorbereitet und geleitet. Sie beschaftigen sich intensiv mit dem
Thema Beteiligung und besuchen Fortbildungen um die Partizipation in unserer
Einrichtung weiter voran zu bringen.

Flr anonyme Anliegen gibt es einen ,Kummerkasten®, der auch von einigen Kin-
dern und Jugendlichen immer wieder genutzt wird. Dies gibt ihnen die Gelegenheit,
ihren Sorgen auch nicht &6ffentlich Luft zu machen und stellt somit einen beson-
deren Schutzraum dar.

Partizipation in der Entlassungsphase

Vor einer Ruckfihrung in die Herkunftsfamilie bzw. der weiteren Verselbstandigung
in einer geeigneten Folgemalnahme werden die Kinder und Jugendlichen in die
Hilfeplanung mit einbezogen. Ihre Winsche, Planungen und Perspektiven finden
Gehor und werden in einem Abschlussbericht dokumentiert und dem zustandigen
Jugendamt zugestellt.

Vor Beendigung der MalRinahme nehmen wir im Rahmen einer gemeinsamen Feier
Abschied voneinander. Die Kinder und Jugendlichen, die unsere Einrichtung verlas-
sen, erhalten dabei von uns ein Abschiedsgeschenk und ein Fotoalbum, das ihre
Zeit bei uns bildlich dokumentiert.

Zum Auszug erhalten die Kinder und Jugendliche bzw. deren Sorgeberechtigte die
sie betreffenden, persénlichen Dokumente ausgehandigt, die im Rahmen der Unter-
bringung von uns verwaltet wurden.

Einmal im Jahr findet ferner ein gemeinsames Sommerfest mit der Gruppe, Eltern,
den Mitarbeiter:innen und Ehemaligen statt.

Beschwerdemanagement

In engem Zusammenhang mit der Partizipation der Kinder an den sie betreffenden
Entscheidungen steht das Beschwerdeverfahren.

Internes Beschwerdeverfahren

Grundsatzlich stehen sowohl der/ die jeweilige Bezugsbetreuer:in, unsere Thera-
peutin, als auch die Leitung der Einrichtung als Ansprechpartner fur die Kinder und
Jugendlichen zur Verfugung. Dadurch dass der Padagogische Leiter in dem an-
grenzenden Haus auf dem Gelande der Wohngruppe wohnt, ist er allen Kindern
und Jugendlichen vertraut und leicht erreichbar. Naturlich kdnnen auch in den re-
gelmalig stattfindenden Gruppengesprachen Beschwerden und gruppenbezogene
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Anliegen vorgebracht werden. Die Gruppengesprache finden 14-tagig statt. Bei Be-
darf werden Besprechungen auch themenbezogen ggf. z.B. nur mit den etwas
alteren Jugendlichen oder auch mal nur mit den jungeren Kinder durchgefuhrt.

Externes Beschwerdeverfahren

Eine externe Beschwerdestelle fiir Kinder und Jugendlichen und deren Eltern wurde
gemeinsam mit dem offentlichen Jugendhilfetrager des Landkreises Verden
konzipiert und organisiert. Diese Aufgabe wird von den sozialrdumlich zugeord-
neten Kinderschutzfachkraften gemafl® § 8a SGB VIII der Freien Trager im Land-
kreis Verden Ubernommen (siehe auch Anlage 1, Seite 28 und 29 und Anlage 4 ,
Seite 33 und 34).

8.1.10 Umgang mit Krisen/Umsetzung Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII

Extreme und vor allem plétzliche Ereignisse wie Feuer und Naturkatastrophen,
schwere Unfalle oder gar Todesfalle, sowie Vorfalle jeder Art, bei denen die jungen
Menschen oder Mitarbeiteriinnen direkt oder indirekt betroffen sind, koénnen
Handlungsunsicherheit und Uberforderung bewirken. Neben Naturkatastrophen
gehoren hierzu auch schwere psychische Krisen der Kinder und Jugendlichen und
ihren Eltern(-teilen) (Suizidandrohungen, Suizidversuche, Psychosen, etc.).

Im Rahmen der Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist immer eine sozialpadagogische
Fachkraft anwesend. Unser Krisenplan (Anlage 2) hangt gut zuganglich in den Mit-
arbeiter:innenbiros aus. Er wird laufend aktualisiert, inhaltlich aufgearbeitet und
halbjahrlich mit den Mitarbeiter:innen trainiert. Der Padagogische Leiter wohnt in
dem angrenzenden Haus auf dem Einrichtungsgelande und kann dadurch grund-
satzlich schnell intervenieren.

Zur Umsetzung des Schutzauftrages gemal § 8a SGB VIl besteht eine verbind-
liche Vereinbarung mit dem offentlichen und regional zustandigen Fachdienst fur
Jugend und Familie des Landkreises Verden. Eine Mitarbeiterin der Wohngruppe
hat das Zertifikat Kinderschutzfachkraft gemaf § 8a SGB VIII (Insofa) erworben.

Ferner besteht eine enge Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)
in Rotenburg (erreichbar in 20 Autominuten). Einzelne Kinder oder Jugendliche
werden in der KJP ambulant vorgestellt, auch wenn es noch nicht zu Eskalationen
gekommen ist um stationare Notaufnahmen in der KJP zu vermeiden. Ein Koopera-
tionsbogen der KJP wird ausgeflllt und gemeinsam besprochen. Eine ggf. dennoch
in einer Krisensituation notwendige stationare Aufnahme eines von uns betreuten
Kindes/ Jugendlichen in der KJP ist dann wesentlich reibungs- und problemloser
maoglich. Die Kooperation zwischen der KJP, unserer Kinder- und Jugendlichen-
Therapeutin, dem/der Bezugsbetreuerln des Kindes und auch die Einbindung der
Herkunftsfamilie wahrend des Klinikaufenthalts ist flr die Einrichtung selbst-
verstandlich.
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8.1.11. Beendigung der MaBnahme

Die MalBnahme wird bei konstruktivem und (hilfe-)planmaigem Verlauf durch den
Auszug des jungen Menschen aus der Wohngruppe entweder durch die Ruckkehr
in die Herkunftsfamilie (Ruckfuhrung, siehe unten) durch den zustandigen ASD
beendet oder es findet im Alter von etwa 15-16 Jahren je nach Entwicklungsstand
des Jugendlichen eine Uberleitung in eine andere Einrichtung mit einem Ver-
selbstandigungskonzept statt.

Die organisatorische Vorbereitung des Aus- bzw. Umzug aus der Wohngruppe
(Fahrdienste / Transporte / Einkadufe von Wohnungsausstattung / etc.), sowie die
beratende und begleitende Unterstutzung bei etwaigen behodrdlichen Angelegen-
heiten (Antragstellung, etc.) wird vom Padagogischen Team geleistet.

Ferner ist durch die enge Zusammenarbeit mit JUSTAP, Jugendhilfe Verden und
Kirchlinteln (www.justap.de) auch ein reibungsloser Ubergang in das dortige Be-
treuungsangebot mit den verschiedenen Wohnformen (WG's und Einzelwoh-
nungen) moglich. Von dort aus kann bei Bedarf auch eine ambulante Nachbe-
treuung eingesetzt werden.

Riickfiihrung

Bei einer konkret geplanten Ruckfuhrung eines Kindes/Jugendlichen in die Familie
finden 14-tagige Gesprache zur Vorbereitung der Ruckfuhrung in der Familie statt.
Zielsetzung hierbei ist die Befahigung zur Ubernahme der Erziehungsverantwortung
fur das Kindes bzw. den Jugendlichen durch die Familie / des Systems.

Vorbereitung der Rlickflihrung

Der Ruckfuhrungsprozess beginnt in der Regel bereits 6 Monate vor der geplanten
Beendigung der stationaren Hilfe. In diesen letzten Monaten der stationaren Unter-
bringung in der Wohngruppe, besonders aber drei Monate vor Beendigung der
Hilfe, werden die Eltern noch starker in den aktuellen Alltag ihres Kindes eingebun-
den. Dies kann die Ubernahme von Arztbesuchen und Therapieterminen, den
Besuch von Schulveranstaltungen, den Bekleidungseinkauf gemeinsam mit dem
Kind und das Wahrnehmen von Freizeitterminen u. a. beinhalten. So bereiten sich
beide Seiten auf die Ruckflihrung vor.

Fur eine intensive Erprobungsphase werden Besuchs-(Probe-)tage oder Wochen-
endbeurlaubungen in den elterlichen Haushalt allmahlich ausgedehnt. Im Prozess
der Ruckfuhrung findet so eine Erprobung von Alltagsablaufen statt. Die Besuche
werden (vor)-geplant und nach dem Besuch reflektiert. Bei Bedarf werden die Be-
suche auch (teilweise) begleitet. Unser Ziel ist dabei die Aktivierung, Starkung und
Stabilisierung der elterlichen Erziehungskompetenz. Je nach Bedarf und individu-
eller Hilfeplanung sollen sozial helfende Netze aufgebaut und stabilisiert werden,
um eine sozialraumliche Anbindung flr das Kind / den Jugendlichen zu ermég-
lichen. Dies beinhaltet nach Absprache mit allen Beteiligten bei einem anstehenden
Wohnwechsel z.B. auch eine Schulerprobung an der jeweiligen Schule am Wohn-
ort, um so den moglichen Schulwechsel des Kindes / Jugendlichen zu unterstitzen.

Eine Kooperation mit ambulanten Tragern, die als ,,Riickkehrbegleiter schon im
Vorfeld der Ruckfihrung eingesetzt werden kdnnen, wird immer dann favorisiert,
wenn von vorn herein feststeht, dass eine ambulante MaRnahme noch Uber einen
langeren Zeitraum installiert werden muss.
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8.2 Gruppeniibergreifende / ergdnzende Leistungen
8.2.1

Padaqogische Leistungen

. sozialpadagogische Alltagsbegleitung mit versorgerischen As-
pekten (Haushaltsfihrung, Mahlzeiten zubereiten und gemein-
sam einnehmen, Weckdienste, etc.) unter partizipatorischer und
emphatischer Grundhaltung

. schulische Forderung (Unterstitzung bei Hausaufgaben, Leh-
rer*innen-Gesprache, Kooperation mit Schulsozialarbeit, etc.)

. padagogische Beratung und Begleitung zu einer Idsungsorien-
tierten Beziehungs- und Konfliktbewaltigung

. sozialpadagogische Forderung zur Personlichkeitsentwicklung

. Hilfen und Anregung zur kulturellen Teilhabe (Sportvereine,
Kino, Konzert- und Ausstellungsbesuche, etc.)

. soziales Kompetenztraining (Einzel- und Gruppenarbeit)

. freizeitpadagogische Malinahmen (Ausflige, Sport, Ferienmal}-

nahmen, etc.)

Therapeutische Leistungen

Es finden wdchentliche Einzeltherapiestunden statt (systemische Gesprachsthera-
pie), spiel- und kreativtherapeutische Einheiten, tiergestitzte Therapie, Eltern-Kind-
Therapiestunden, (Multi-) Familientage. In Krisensituationen und bei besonderen
Schwierigkeiten kann die Therapiestundenzahl auf zwei Termine in der Woche
erhoht werden. Sollte ein dauerhaft hoherer Therapiebedarf bestehen (spatestens
nach einem Monat), muss nach externer Unterstitzung gesucht werden.

. Systemische Gesprédchs- und Familientherapie

Die systemische Familientherapie, insbesondere ihr narrativer Ansatz, stellt die
Vielfalt systemischer Perspektiven und Erzahlungen Uber die Lebenswirklichkeit der
Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund. Die therapeutische Beziehung ist
klientenzentriert und von Wertschatzung und wohlwollendem Interesse gepragt.
Experten fur sich und ihr Umfeld sind die Kinder und Jugendlichen und ihre
Bezugspersonen.

Mithilfe von systemischen Fragen nach unterschiedlichen Perspektiven und
Erzéhlungen (ber sich, die anderen und (iber gemeinsame Erlebnisse, geht
es darum andere Sichtweisen und Mdglichkeiten der Wahrnehmung von
Erlebtem zu entwickeln.

Durch Umdeutung (Refraiming), zirkuldres Fragen (die Perspektive anderer
betreffend), Skalierung (prozentuale Bewertungen), Fragen nach Aus-
nahmen und eigenen Ressourcen und Stérken kbnnen andere Méglichkeiten
des sozialen Handelns entdeckt und ausprobiert werden.

Dabei werden mit gré3ter Wertschéatzung die Interessen der Kinder und
Jugendlichen und der am Prozess Beteiligten im Blick behalten, um eine
spielerische Leichtigkeit und Freude am Tun und Ausprobieren zu erhalten.
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. Systemische Spiel- und kreativtherapeutische Methoden

Neben den oben genannten systemischen Gesprachsmethoden, kommen in den
Therapiestunden vor allem auch kindgemafe kurzzeittherapeutische, spielerische
Methoden zum Einsatz, wie der Einsatz von Mikrotieren, therapeutischen Brett- und
Kartenspielen, der Einsatz von Handpuppen, Spieltherapie im Sand- oder Tonfeld,
ressourcenorientierte Zeichen- und Malspiele (Ganzkorperbilder, Netzwerkkarten,
Wunschbaume,...) aber auch der Ausbau individueller Interessen und Fertigkeiten
wie dem Erlernen von Zaubertricks und der Ermutigung zum Auftreten, sich Zeigen
(kombiniert mit  Methoden des ,Therapeutischen  Zauberns®) und
kunsththerapeutische Methoden, sowie das Erlernen kunstlerischer Praxis und
kinstlerischen Ausdrucks im Zeichnen, Malen, Tépfern und Bildhauern. Dabei geht
es vor allem darum, Wege zu finden, eigene Ideen und Visionen ausdrucken und
umsetzen zu konnen.

. Systemisch-ressourchenorientierte traumatherapeutische

Methoden (nach Yvonne Dolan (USA), Susy Signer-Fischer (CH)) ermdglichen es
der Therapeutin auch auf Traumata der Kinder einzugehen und Wege der
Bearbeitung und des Umgangs mit diesen zu finden.

. Tiergestiitzter Therapie

Der ausgebildeten Therapiebegleithund wird gerne einzeln oder auch in der Gruppe
eingesetzt (Gassi gehen, Schmusen, Spielen, Tricks eintben, Hundeparcours-
Training). Auch als , Turoffner” und Trainer fur Empathie und Perspektivwechsel ist
die Hindin eine hilfreiche "Kollegin". Die Hindin ist zwar jede Woche zwischen 7
und 15 Stunden in der Einrichtung, wird aber nur maximal 45 Minuten am Tag als
Therpiehund eingesetzt, da sie sonst Uberfordert werden kénnte.

Unsere Therapeutin hat eine Zusatzqualifikation "Tiergestiitzte Therapie mit
dem Hund" absolviert und die eingesetzte Kromfohrldnder Hiindin hat ein
Zertifikat als Therapiebegleithiindin erworben.

Die personelle Verantwortung fiir die Haltung, Versorgung und den Einsatz
der Hindin ist ausschliel8lich bei unserer Mitarbeiterin verortet, die auch
Halterin der Hiindin ist.

. Regelmalig stattfindende Kreativprojekte

(Kunst, Theater, Zaubern, Basteln, Hundeparcours,...) férdern die Entdeckerlust,
Kreativitat und die sozialen Fahigkeiten der Kinder.

. Eltern-Kind-Therapiestunden

Bei Bedarf kénnen zur Klarung und Stabilisierung der Eltern-Kind-Beziehung
gemeinsame Therapiestunden mit den Eltern stattfinden. Hierzu werden dann die
Einzeltherapiestunden genutzt.
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. (Multi-) Familientage

Ein- bis zweimal im Jahr werden die Bezugs- / Pflegefamilien zu Familientagen
eingeladen werden. Hier geht es um die Starkung der Kommunikation und des
gegenseitigen Vertrauens in die Eltern-Kind-Beziehung und zwischen Betreu-
ungseinrichtung und Eltern. Ferner geht es um Austausch und darum neue Maoglich-
keiten und ldeen kennenzulernen. Gerade im Hinblick auf eine gewinschte moég-
liche Ruckfihrung der Kinder und Jugendlichen kénnen solche Familientage als
Brucke fungieren.

. Vermittlung und Begleitung von therapeutischen settings hinsichtlich etwaiger
therapeutischer Bedarfe und Kooperationen mit externen Therapeutiinnen und
psychiatrischen Kliniken.

8.2.2 Leitungs-/Verwaltungsleistungen

8.2.2.1 Leitung

. Interne Steuerung und Koordination

. Gesamtverantwortung fur die Einhaltung der Rahmenbedingungen inkl. Da-
tenschutz / Arbeitsschutz / Brandschutz / Hygieneplan, Qualitadtsmanage-
ment etc.

Fachliche Weiterentwicklung des Angebots

Organisationsentwicklung und Management der Einrichtung
Aulenvertretung und Kooperation regional und Uberregional
Mitwirkung in Gremien der Sozialraumorientierung im Landkreis Verden
Personalfiihrung, -steuerung und -entwicklung

Offentlichkeitsarbeit

Sicherstellung der Finanzierung und betriebswirtschaftliches Controlling
Dienstplangestaltung

Vorbereitung und Strukturierung der Dienstbesprechung

Anleitung und Coaching des padagogischen Teams

8.2.2.2 Verwaltung

. Allgemeine Verwaltung, Personalverwaltung, Rechnungswesen, Buchhal-
tung, Leistungsabrechnung und Revision erfolgen intern durch die Ge-
schaftsfuhrung

. Aufstellung von Wirtschafts- und Investitionsplane und der Entgeltkalkulation

. Datenschutz (gem. EU-DSGVO) wird von einer externen Datenschutzbeauf-
tragten sichergestellt

. Verwaltungsleistungen fir die betreuten Kinder und Jugendlichen:

* Fuhren der Akte

Aufnahme- und Entlassungsabwicklung

Beschaffung von Unterlagen, Bescheinigungen, Ausweisen usw.
Ausfertigen von Bescheinigungen und Berichten

Sicherstellung des Versicherungsschutzes

Verwalten der den Betreuten zustehenden Gelder
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8.2.3 Duale Ausbildung / Duales Studium

. Anleitung zur Ausbildung von staatlich anerkannten Erzieher:innen und/oder
Sozialarbeiter-/Sozialpadagog:innen im Rahmen eines Dualen Studiums.

. Direkte Einbindung in das Arbeitsumfeld in der Einrichtung, Kennenlernen
betriebsspezifischer Aufgabenstellungen und Arbeitsablaufe

. Teilnahme an Dienstbesprechungen und Supervision

. Teilnahme an Hilfeplangesprachen

. Aufbau eines Vertrauensverhaltnisses zwischen Student:in und Anleiter:in

durch regelmalige Reflektionsgsprache
8.2.4 Hauswirtschaftsleistungen

Pflege und Instandhaltung der Wohn- und Schlafraume

Einkauf und Zubereitung von Mahlzeiten (Speiseversorgung)
Reinigung der gemeinschaftlich genutzten Sanitar- und Wohnraume
Erstellung von Hygieneplanen

Kleidungspflege, Wascheversorgung

Grundreinigung (bei Auszug / Umzug eines Kindes/Jugendlichen)

8.2.5 Leistungen des technischen Dienstes

. Haustechnische Leistungen (Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten,
Sicherheitsunterweisungen etc.)
. Pflege des AuRengelandes

. KFZ-Pflege und Wartungsaufsicht

8.3. MaRnahmen und Instrumente zur Qualitatsentwicklung

Die Qualitatsentwicklung und -sicherung des Angebotes wird durch das nach-
folgend beschriebene Qualitdtsmanagementsystem gewahrleistet. Zentraler
Bestandteil und Leitgedanke der Qualitatsentwicklung und -sicherung ist die
partizipatorische, kooperative und transparente Grundhaltung und -struktur der
Einrichtung.

Dokumentation und Evaluation sind wesentliche Werkzeuge und Saulen unserer
Qualitatsentwicklung und -sicherung.

8.3.1. Gesetz zur Starkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und
Jugendstarkungsgesetz - KISG)

Im Rahmen der AGE nach § 78 SGB VIII werden in Kooperation mit dem o6ffent-
lichen Trager der Jugendhilfe und den freien stationaren Tragern im Landkreis Ver-
den gemeinsame Grundsatze und eine gemeinsame Haltung zur Verhinderung von
Gewalt erarbeitet, die fur alle stationaren Trager im Landkreis Verden verbindlich
sind (s.a. Anlage 4 , Seite 34). Um den Anforderungen, die das neue Gesetz zur
Starkung von Kindern und Jugendlichen an die Einrichtungen der Erziehungshilfe
stellt, gerecht zu werden wird ein auf unser Angebot ausgerichtetes individuelles
Konzept erarbeitet. Hierflir nehmen wir auch an Arbeitsgruppen unseres Dachver-
bands teil, die sich mit Gewaltverhltungskonzepten auseinandersetzen.
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Um eine gemeinsame Haltung und Akzeptanz des Konzeptes im gesamten Team
sicher zu stellen, wurden mehrere Teamtage zu diesem Thema durchgeflhrt,
bereits besprochene Elemente wurden jeweils bereits schon im Verlauf der
Erstellung in den Arbeitsalltag implementiert. Das Schutzkonzeptes (Anlage 5, Seite
36 ff.) konnte nunmehr final erstellt werden. Es ist allerdings ein Prozess, der
kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Hierbei handelt es sich um eine fort-
laufende Aufgabe, die immer wieder Uberprift und angepasst werden muss. Das
Konzept ist daher als Anlage zum Leistungsangebot erstellt.

8.3.2 Supervision

Das padagogische Team erhalt 2 Stunden/Monat Supervision durch eine externe
und qualifizierte Fachkraft (Supervisor:in).

8.3.3 Dienstbesprechung

Die wochentlich stattfindende Dienstbesprechung (3 Stunden) wird durch die Team-
leitung vorbereitet und bei Bedarf und themenbezogen durch die Gesamtleitung
beratend unterstutzt.

Psychologische Beratung des Teams:

Die therapeutische Arbeit mit dem Kind / Jugendlichen findet im Kontext seines
konkreten Lebensumfeldes statt (Wohngruppe, Betreuer:innen, Familie, Schule,
Freund:innen, ...). Der Austausch und Abgleich der unterschiedlichen Sichtweisen
innerhalb dieses Umfelds ist hier von zentraler Bedeutung. Im Rahmen regel-
malfiger Fallbesprechungen uUbernimmt die Therapeutin auch die psychologische
Beratung des Teams.

8.3.4 Fortbildung

Fortbildung gehort zu den selbstverstandlichen Aufgaben jeder padagogischen
Fachkraft. Hierfur stellen wir ausreichend Zeit und Mittel zur Verfugung.

Jede padagogische Fachkraft soll im Jahr mindestens drei externe Fortbildungstage
beanspruchen.

Die Auswahl der Fortbildung(en) erfolgt durch die Fachkraft unter Einbeziehung der
padagogischen Leitung und ist gebunden an die aktuellen konzeptionellen Anfor-
derungen der Einrichtung.

Auch interne, themenspezifische Fortbildungen werden, ggf. unter Hinzuziehung
externer Fachkrafte, organisiert und durchgefihrt.

8.3.5 Dokumentation

Den Anforderungen des § 47 SGB VIII Melde- und Dokumentationspflichten,
Aufbewahrung von Unterlagen wird entsprochen. Samtliche Dokumente und
Unterlagen werden in der Einrichtung vorgehalten und gemald den gesetzlichen
Vorgaben aufbewahrt. Ein Nachweis der ordnungsgemafen Buchfuhrung kann
jederzeit erbracht werden.

Die erbrachten Leistungen werden in ihren Schlusselprozessen dokumentiert und
transparente Verantwortlichkeiten in den Prozessen geklart und dargestellt:
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Fir die tagliche Dokumentation (Ubergabebuch) sowie die Dokumentation der
Team- und Fallbesprechungen und der Eltern- und Familienarbeit nutzen wir ein di-
gitales Dokumentationssystem. Daruber lauft auch die Stammdatenverwaltung.

8.3.5.1 Dokumentation von Entwicklungsprozessen

. padagogische Akte

. Protokolle Hilfeplangesprache

. Hilfeplan

. Verlaufsdokumentationen (halbjahrliche Berichte)

. Schriftwechsel mit Personensorgeberechtigten, Behérden und Institutio-
nen

. Zeugnisse / amtliche Dokumente / Vertragsunterlagen

. medizinische Versorgung (Vorsorge, Untersuchungsberichte, Gutachten,

Verordnungen, Medikation, etc.)

8.3.5.2 Dokumentation struktureller Merkmale

. Beschreibung des Leistungsangebot

. Betriebserlaubnis

. Ordner LJA (Rahmenvertrag, Infokatalog, Statistik, Personallisten,
Schriftverkehr; etc.)

. Personalordner (Stammdaten; Abrechnungen; erweitertes Fihrungszeug-

nis; diverse Unterlagen und Bescheinigungen)

Arbeitsvertrage und arbeitsrechtliche Bestimmungen
Arbeitszeiten und Dienstplane

Praktikum und Anerkennungsjahr

Ordner WJH (Kostenzusicherungen, Rechnungsstellungen, etc.)
Betriebswirtschaftliche Unterlagen und Auswertungen

8.3.6 Evaluation

Die Bewertung, Auswertung und Steuerung der padagogischen Arbeit geschieht auf
partizipatorischer Grundlage in den Leitungs- und Teambesprechungen, Fach-
beratungen und in der Supervision. Hierflr geeignete Verfahren werden mit dem
Team gemeinsam erarbeitet. Da sich das padagogische Team in 2023 Uberwiegend
neu zusammengesetzt hat, wird auch dieser Prozess einige Zeit in Anspruch
nehmen.
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8.4. Strukturelle Leistungsmerkmale
8.4.1. Personal

Die Betreuer*innen im Gruppendienst arbeiten im Schichtdienst. Die regelmafige
wochentliche Arbeitszeit betragt 39 Stunden.
In der Wohngruppe Kirchlinteln findet eine Rund um die Uhr Betreuung statt.

konkret in der Schulzeit Montag bis Freitag

Nachtdienst (Montag bis Donnerstag) 18.00 bis 8.30 Uhr
Bereitschaftszeit ist 23.00 bis 5.00 Uhr

Frihdienst 7.00 bis 13.30 Uhr
Flexibler Dienst zusatzlich dreimal pro Woche je 4 Stunden
Spatdienst 12.00 bis 21.00 Uhr

konkret an den Wochenenden und in den Ferien

Nachtdienst (Freitag bis Sonntag) 18.00 bis 8.30 Uhr
Bereitschaftszeit ist 23.00 bis 7.00 Uhr

Tagdienst 1 8.00 bis 14.00 Uhr
Tagdienst 2 13.00 bis 21.00 Uhr

Zusatzlich unterstitzt die Student:in im Dualen Studium im Umfang einer halben
Stelle, auch an den Wochenenden. Jede Betreuer:in hat ein bis zwei Bezugskinder,
fur die sie besonders verantwortlich sind.

Bei Bedarf insbesondere fur Unternehmungen und Aktionen mit der Gruppe wird an
den Wochenenden und in Ferien ein zusatzlicher flexibler Dienst eingeplant.

8.4.1 Leitung
. 0,76 Gesamtleitung
davon:

* 0,38 padagogische Leitung
* 0,38 geschaftsfuhrende Leitung

8.4.2 Verwaltung

. 0,5 Verwaltung

8.4.3 Padagogischer Dienst

. 1,00 Teamleitung Diplom Sozialpadagog*in/-arbeiter*in

. 5,00 Gruppenpadagog:innen Erzieher*innen/ Heilerziehungspfle-
ger*innen
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8.4.4 Begleitender Dienst

. 0,38 Therapie Kinder- und Jugendl.-Therapeut:in
. 0,38 Fachkraft fur Elternarbeit Diplom Sozialpadagog:in mit Zusatz-
qualifikation

8.4.5 Duale Ausbildung / Duales Studium

Zusatzlich bieten wir einen Praxisplatz zur Ausbildung von staatlich anerkannten Er-
zieher*innen und/oder Sozialpadagog:innen/Sozialarbeiter:innen an. Diesbezlglich
kooperieren wir mit Erzieher:innenschulen, Hochschulen und Universitaten. Fur die
Ausbildung bzw. Anleitung stellen wir ausreichend Zeit und Mittel zur Verfugung.

Die Stelle der Dualen Student:in ist grundséatzlich nicht Bestandteil des VZA, sie
wird immer on top eingesetzt! Sie wird im Gruppenalltag ergénzend eingesetzt, un-
terstutzt die Gruppenpadagog:innen z.B. im Rahmen der Hausaufgabenbegleitung,
bei Freizeitunternehmungen etc. . Auch begleitet sie Kinder zu regelmaligen Termi-
nen usw. .

Der interne Ausbildungsplan (siehe Anlage 3, Seite 32) orientiert sich an den
Vorgaben der jeweiligen Ausbildungsstatte und wird individuell erstellt.

8.4.6 Hauswirtschaftlicher Dienst

. 0,60 Stellenanteil Hauswirtschaft
. 0,40 Reinigungskraft

8.4.7 Technischer Dienst

. 0,125 Hausmeister:in
8.4.8 Raumliche Gegebenheiten / Sachausstattung
8.4.9 Raumangebot

Im Erdgeschoss befindet sich in einem in sich abgeschlossenen Bereich neben 4
Einzelzimmern fur die Kinder und Jugendlichen auch das Nachtbereitschafts-
zimmer. Es gibt hier ferner einen grof3ztigigen Kiichen- und Essbereich, ein Wohn-
zimmer, zwei Bader und zwei separate WC's, sowie einen groflen Wintergarten.
Drei Zimmer fir Kinder bzw. Jugendliche sind im Obergeschoss. Es gibt also sie-
ben Zimmer fir die Kinder und Jugendlichen. Das Uberhangzimmer, wird normaler-
weise auch als zusatzlicher Gruppen-/Wohnraum genutzt.

Im Obergeschoss befindet sich auch ein in sich abgeschlossener Mitarbeiter:innen-
Bereich mit Besprechungsraumen, einem Therapieraum, dem Betreuer:innenbiro
und einem Duschbad/WC fur das Personal.

Aulerdem gibt es einen groRen Garten mit einem Pavillon, Sandkasten und Schau-
kel. Auf einem angrenzenden Grundstuck gibt es noch einen Bolzplatz, eine Kletter-
wand, ein Inground-Trampolin etc. und einen Schuppen.

Die Kinderzimmer sind zwischen 10,08 und 17,01 m? grof3.
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8.4.10 Miete
Die Raumlichkeiten der Einrichtung befinden sich im Eigentum des Tragers.
8.4.11 Art der Versorgung

An allen Werktagen wird fur die Kinder und Jugendlichen ein abwechslungsreiches
Mittagessen zubereitet. Vor allem in Ferien und an den Wochenenden konnen die
Kinder und Jugendlichen teilweise auch daran beteiligt werden.

Die gemeinschaftlich genutzten Raume inklusive der Kiche und der Bader werden
regelmalig durch eine Reinigungskraft gereinigt.

8.4.12 Fuhrpark

Fur die Wohngruppe stehen ein Kleinbus mit 9 Sitzen und ein weiterer PKW zur
Verfigung, ferner ein kleiner Anhanger fur groflere Einkaufe (Mobel etc.),
Ferienfahrten, Umzlge oder andere Transporte.

8.5 Sonderaufwendungen im Einzelfall

Sonderaufwendungen im Einzelfall werden gemal dem Niedersachsischen Rah-
menvertrag nach 78 f SGB VIl erbracht.

Il. Individuelle Sonderleistung

Begleiteter Umgang als Zusatzleistunq

Unser Angebot

Als Erganzung zu unserer regularen Eltern- und Familienarbeit bieten wir begleiten-
de Umgangshilfen an. Diese Zusatzleistung wird durch Fachleistungsstunden ab-
gerechnet. Das Angebot ,Begleiteter Umgang als Zusatzleistung®“ richtet sich an
jene Eltern und umgangsberechtigte Bezugspersonen der bei uns lebenden Kinder
und Jugendlichen, bei denen nach Einschatzung des Jugendamtes und/oder Ge-
richts ein Umgang/Kontakt wahrend der stationaren Unterbringung nur maoglich ist,
wenn zum Schutz und Wohl des Kindes eine Begleitung durch eine ausgebildete
Fachkraft (ggf. voriibergehend) sichergestellt ist. Unsere Elternarbeit-Fachkraft hat
das Zertifikat Kinderschutzfachkraft gemaf § 8a SGB VIl (Insofa) erworben.

Allgemeines Ziel des Begleiteten Umgangs ist es, das Interesse und die Bedurf-
nisse des Kindes/Jugendlichen auf den Umgang mit seiner Familie auch dann
umzusetzen und zu starken, wenn ein selbstandiger und/oder konfliktfreier Umgang
nicht moglich ist. Der begleitete Umgang dient damit sowohl dem aktiven Kinder-
schutz, wie auch der Umsetzung des gegenseitigen Rechtsanspruches des Kindes
bzw. der Sorgeberechtigten/Angehorigen auf Umgang.
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Parteilichkeit fir das Kind/den Jugendlichen

Bei der Umgangsbegleitung orientieren wir uns grundsatzlich an den Bedurfnissen
und dem Wohl des Kindes/Jugendlichen. Gleichzeitig bewahren wir eine wert-
schatzende Haltung gegenlber den Eltern und nehmen in Familienstreitigkeiten
eine neutrale Rolle ein. Die Kontakte werden mit professioneller Unterstutzung einer
unserer padagogischen Fachkraft fur Elternarbeit angebahnt und durchgefuhrt. Die
Begleitperson fungiert dabei als Ansprechpartner, Vermittler und Vertrauensperson
fur alle Beteiligten. Wahrend des Umgangs unterstitzt sie die Entwicklung positiver,
forderlicher Kontakte um die Beziehung und Bindung aller Beteiligten untereinander
zu starken. Die Kinder und Jugendlichen werden ihrem Alter entsprechend an dem
Gesamtprozess beteiligt. Sie kdonnen eigene Winsche und Vorstellungen ein-
bringen, die angemessen bericksichtigt werden.

Zielsetzung und Formen

Im Fokus unseres Hilfsangebotes steht die Anbahnung eines angemessenen Kon-
taktes zwischen Eltern und anderen Umgangsberechtigten und ihren Kindern unter
kindgerechten und spannungsarmen Bedingungen. In der Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt bzw. auf Basis eines Gerichtsbeschlusses wird mit den Eltern der
genaue Rahmen fur den Begleitenden Umgang festgelegt. Ziel ist es, einen mog-
lichst normalen Umgang mit dem Kind/Jugendlichen herzustellen. Die padago-
gische Fachkraft kann beobachten, helfen und auch Uberwachen, verhalt sich aber
mdglichst zurtickhaltend, weil die Beziehungsgestaltung der umgangsberechtigten
Person mit dem Kind im Vordergrund steht. In das Geschehen wird dann einge-
griffen, wenn die Person unangemessen auf die Bedurfnisse des Kindes reagiert,
seine kindlichen Bedurfnisse nicht wahrnimmt oder z.B. versucht, das Kind gegen
den anderen Elternteil negativ zu beeinflussen.

Wir unterscheiden je nach Ausgangslage zwischen drei unterschiedlichen Formen
der Umgangsbegleitung:

= Unterstiitzter Umgang
Unterstiitzt und begleitet wird die erstmalige oder Neuanbahnung eines
Kontaktes zwischen dem Kind und einem Umgangsberechtigen um die
Beziehung (wieder) vorsichtig und kontrolliert aufzubauen. Die Eltern-Kind-
Beziehung hat fiir das Kind keine unmittelbaren Risiken zur Folge.

= Begleiteter Umgang
Es dient der Erméglichung von Eltern-Kind-Kontakten bei bestehenden Kon-
flikten auf der Elternebene, so dass eine indirekte Gefdhrdung des Kindes
nicht ausgeschlossen werden kann. Die pddagogische Fachkraft ist wahrend
des Umganges in der Néhe (z.B. in einem Nebenraum ) und steht bei Bedarf
zur Verfiigung.

=> Beaufsichtigter/geschiitzter Umgang
Priméres Ziel des beaufsichtigten Umgangs ist das Erméglichen von Eltern-
Kind-Kontakten in Situationen, in denen eine direkte Gefdhrdung des Kindes
nicht ausgeschlossen werden kann (z.B. durch eine Sucht oder eine
psychiatrische Erkrankung eines Elternteils, Verdacht einer (sexuellen)
Misshandlung). Die pé&dagogische Fachkraft ist wéhrend des Umganges
sténdig anwesend und beobachtet direkt oder indirekt deren Interaktion.
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Flankierende Unterstiitzung

Neben den eigentlichen Umgangskontakten steht ein Beratungs- und Informations-
angebot im Vordergrund. Im Verlauf der Umgangsbegleitung werden die stattge-
fundenen Kontakte mit den umgangsberechtigten Personen besprochen und reflek-
tiert. Dabei werden die Interessen und Belange des Kindes/Jugendlichen heraus-
gearbeitet, sowie Anregungen und Hilfen zu einem entwicklungsfordernden Um-
gang mit dem Kind gegeben.

Der Verlauf des Umgangs, die wesentlichen Beobachtungen, besonderen Vor-
kommnisse und wichtigen Gesprachsinhalte werden schriftlich erfasst. Dauer und
Umfang des Begleiteten Umgangs richtet sich nach dem individuellen Bedarfs und
werden im Hilfeplangesprach vereinbart. Wenn mdglich, werden neue Vereinba-
rungen mit dem Ziel der schrittweisen Verselbstandigung der Umgangskontakte
getroffen.

Raumlichkeiten

FUr die praktische Arbeit stehen den Fachkraften sowie den am Prozess beteiligten
Personen Raumlichkeiten in unserer Einrichtung zur Verfugung. Nach Absprache
sind auch gemeinsame Ausfluge in der naheren Umgebung z.B. Spielplatze oder
Parkanlagen maoglich. Da der Schutz des Kindes absolute Prioritat hat, sehen wir im
Einzellfall davon ab, dass der Begleitete Umgang in der Einrichtung und somit am
Wohnort des Kindes stattfindet. Dies ist insbesondere dann abzuwagen, wenn in
der Vorgeschichte Gewalttatigkeiten und/oder sexueller Missbrauch eine Rolle ge-
spielt haben.

Rechtliche Grundlagen

§ 1684 BGB - Umgang des Kindes mit den Eltern

§ 1685 BGB - Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen § 18 SGB VIII
Beratung und Unterstltzung bei der Auslbung der Personensorge und des
Umgangsrechts

Finanzierung

Der Stundensatz fir die Fachleistungsstunde wird zusammen mit dem Leistungs-
entgelt mit dem ortlichen Jugendamt vereinbart.

In Rechnung gestellt wird die Zeit, die konkret fur die begleiteten Umgange und die
Beratungsgesprache verwandt wird. Auch der Aufwand fur die Vor- und Nachbe-
reitung sowie Zeiten z.B. fir die Teilnahme an der Hilfeplanung falls erforderlich
werden in Rechnung gestellt. Fahrtzeiten fallen nicht an.
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Anlagen:

* Anlage 1:
* Anlage 2:
* Anlage 3:
* Anlage 4:
* Anlage 5:

Partizipation und Beschwerdekonzept AG 78 LK Verden
Krisenplan (aktueller Stand August 2022, Seite 26)
Ausbildungsplan Duales Studium (s.a. 8.4.1.5 , Seite 22)

Schutzkonzept stationare Trager AG 78 LK Verden (siehe auch
8.3.1 auf Seite 17)

Entwicklung des Schutzkonzepts der Wohngruppe Kirchlinteln
der STI gGmbH
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Anlage 1: Partizipation und Beschwerdekonzept AG 78 LK Verden

Qualitatsentwicklung und Qualitatssicherung

Ziele zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in stationaren Jugendhilfe-
einrichtungen im Landkreis Verden

Im Rahmen der gemeinsamen Qualitatsentwicklung und Qualitatssicherung der statio-
naren und 6ffentlichen Jugendhilfetrager im Landkreis Verden, definieren diese zusammen
in einer Selbstverpflichtung nachfolgende Mindeststandards fur die Partizipation von jun-
gen Menschen in der stationaren Jugendhilfe.

Die Beteiligung / Teilhabe von jungen Menschen erfolgt zielgerichtet:

1. Partizipation im Aufnahmeverfahren

Der junge Mensch ist von der Einrichtung umfassend Uber seine Rechte und Pflichten
informiert und hat sich einen personlichen Eindruck von der Einrichtung und dem sozialen
Umfeld verschafft.

Dabei wird dem jungen Menschen die Mdglichkeit gegeben, von einer ggf. ihm selbst
benannten Vertrauensperson begleitet zu werden.

2. Partizipation in der Kennlern-/ Eingewdhnungs-/ Implementierphase

Der junge Mensch hat im Zeitraum der ersten Wochen durch die Einrichtung ausreichend
Gelegenheit erhalten, sich mit seinem neuen sozialen Umfeld vertraut zu machen. Mit
Unterstutzung der Einrichtung und durch das Erleben des Alltags im neuen Sozialraum ist
der junge Mensch in die Lage versetzt worden, sich am eigenen Hilfeplanprozess
beteiligen zu kdnnen. Etwa sechs bis acht Wochen nach der Aufnahme sind in einem
Hilfeplangesprach Ziele der Hilfe miteinander vereinbart worden.

3. Partizipation im Lebensalltag

Der junge Mensch hat durch die Einrichtung im Verlauf der Unterbringung, geeignete
Lebensbedingungen und Hilfen zur Verfugung gestellt bekommen. Er hat an seinen Zielen
gearbeitet sowie an deren Erreichung aktiv mitgewirkt und hat sich in seiner
Selbstwirksamkeit im Alltag, in seiner Einrichtung sowie in seinem Umfeld ,erlebt®.

4. Partizipation in der Entlassungsphase

Der junge Mensch hat durch das Erleben von partizipativen und demokratischen
Strukturen in der Einrichtung die Moglichkeit erhalten, sich zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit entwickeln zu kénnen.

In einem gemeinsamen abschlielRenden Hilfeplangesprach ist die weitere Lebensper-
spektive geklart.
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Qualitatsentwicklung und Qualitatssicherunq

Prozessablauf fiur die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in
stationaren Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis Verden

1. Partizipation im Aufnahmeverfahren

Der junge Mensch ist wahrend des Aufnahmeverfahrens persoénlich anwesend.
Dem jungen Menschen wird die Einrichtung und das soziale Umfeld sowie die
Freizeitmoglichkeiten vorgestellt.

Der junge Mensch wird uUber seine Rechte und Pflichten sowie Freiheiten und
Besonderheiten in der Einrichtung umfassend informiert.

Der junge Mensch hat die Mdglichkeit, eigenstandig die Bewohner und Mitarbeiter
kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.

Dem jungen Menschen wird ausreichend Bedenkzeit fur seine Entscheidung zur
Aufnahme in die Einrichtung gegeben.

Der junge Mensch wird Uber die unabhangige Beschwerdestelle informiert.

2. Partizipation in der Kennlern-/ Eingewohnungs-/ Implementierphase

Mit dem jungen Menschen findet innerhalb der ersten Halfte der Kennlern-/
Eingewohnungs-/ Implementierphase ein Reflexionsgesprach Uber seine bisherige
Zeit in der Einrichtung statt.

3. Partizipation im Lebensalltag

Das mit dem Nds. Landesamt fur Soziales, Jugend und Familie abgestimmte
Partizipationskonzept wird im Alltag in der Einrichtung umgesetzt.

Die jungen Menschen werden an der Erziehungsplanung beteiligt.

Das Verfahren zum Beschwerdemanagement wird in der Einrichtung umgesetzt.
Die Einrichtung verpflichtet sich, die Bedarfe und Wiinsche des jungen Menschen
zu erheben und in die sozialrdumlichen Gremien und Strukturen im Landkreis
Verden zu tragen.

4. Partizipation in der Entlassungsphase

Dem jungen Menschen wird in einem Abschlussgesprach unter Teilnahme des
offentlichen Jugendhilfetragers und der Einrichtung die Mdglichkeit gegeben, sein
Mitwirken im Hilfe(plan)prozess und im Besonderen den Prozessen der
Partizipation zu reflektieren und zu bewerten.

Dies soll zum einen der Erfolgsmessung und zum anderen der Qualitatsentwicklung
und Qualitatssicherung dienen.
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Anlage 2: Notfall- und Krisenplan

RUHE BEWAHREN !!

¢ Bei Feuer und Notfallen immer zuerst den Notruf 112 / 110 absetzen unter
Beachtung der
5 W-Fragen:
« Wo ist es passiet?
+ Was ist passiert?
* Wieviele Verletzte oder Erkrankte sind betroffen?
+ Welche Verletzungen / Erkrankungen?
« Warten auf Rickfragen!

o Den Notruf 112 und/oder 110 auch in allen anderen Bedrohungssituationen
absetzen!!

¢ Information der Team- und Einrichtungsleitung:

« Anke Bremmer : 0171 - 2900736
« Teja Steffen : 0160 - 94806221

weitere konkrete Hilfsmoglichkeiten:

m Polizei Verden -bei Gewaltausibung, v.a. gegenliber Personen
Im Burgfeld 6 -bei Gewaltandrohung / -anwendung von auBen-
04231-806-0 oder 110 stehenden Personen

m Rettungsdienst -ggf. nach Suizidversuchen
112 -ggf. nach selbstverletzendem Verhalten
-bei BewuBtlosigkeit, nicht ansprechbarer Person
-in medizinischen Notfallen/Unfallen

m Psychiatrie -Beratung/Rlcksprache in Krisensituationen
04261-776402 -bei mdglicher Einlieferung wegen Selbst-
und/oder Fremdgefahrdung
m adrztlicher Notdienst -bei medizinischer Indikation
116 117 -bei ,freiwilliger" Unterbringung in der Psychiatrie
m Giftnotruf -nach unsachgemaBer/unkontrollierter Medika-
0551-19240 menteneinnahme

-nach jeglichem Kontakt zu giftigen Stoffen, Flus-
sigkeiten oder Gasen mit nicht sichtbarer, unbe-
kannter Wirkung
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Anlage 3: Ausbildungsplan Duales Studium

Die permanente Verzahnung von Theorie und Praxis durch den regelmafligen Wechsel
zwischen theoretischen Studieninhalten und Praxisphasen im Betrieb, sind pragend fur
den Studiengang soziale Arbeit. Die Studierenden sollen in den Praxisphasen die Inhalte
der Lehrveranstaltungen nachvollziehen und einen Einblick in die tagtagliche Arbeit im
Praxisbetrieb bekommen. Die Studierenden lernen in den Praxisbetrieben
betriebsspezifische Aufgabenstellungen und Arbeitsablaufe kennen. Durch die direkte Ein-
bindung in das Arbeitsumfeld im Praxisbetrieb verfligen sie nach Abschluss des Studiums
uber eine mehrjahrige Erfahrung in der persodnlichen Zusammenarbeit mit Kolleg*innen,
Zielgruppen, Vorgesetzten und Kooperationspartnern. Sie kdnnen so selbstandig Verant-
wortung fur eigene Aufgabenbereiche im Team Ubernehmen und sind im Studium fort-
laufend damit konfrontiert, fachbezogene Informationen, Ideen, Probleme und mdgliche
Ldésungen zu formulieren, zu diskutieren und zu reflektieren. Die Anleitung der Dualen
Student:in erfolgt durch eine staatlich anerkannte Sozialpadagogin/-arbeiterin.

Einarbeitungsphase

Berufserfahrung im Praxisbetrieb im ersten Praxisjahr

= Orientierung/ Uberblick
» grundsatzliches Aufgaben- und Leistungsspektrum des Praxisbetriebes
Trager, Finanzierung, Organisation und Ablaufprozesse des Praxisbetriebes
Zielsetzung des Praxisbetriebes und rechtliche Rahmenbedingungen
Zielgruppe des Praxisbetriebes
Einrichtungskultur und wichtige ,Spielregeln® flir die Zusammenarbeit mit Kol-
leg*innen, Vorgesetzten, Klienten und Klientinnen, Kooperationspartnern, Auf-
sichtsorganen und Behoérden
* eingesetzte Software, Dokumentationsformen und Formulare
* Platz des Praxisbetriebs im Kontext der kooperierenden und angrenzenden
sonstigen Angebote der Sozialen Arbeit

=>» Einarbeitung

Co- Tatigkeiten ohne Situationsgestaltung (,Mitgehen®)

Kennenlernen des Arbeitsalltags

Beziehungsaufbau zu den Klienten und Angehdrigen

Teilnahme an Dienstbesprechungen und Supervision

Schrittweise selbstandige Ubernahme von Teilaufgaben

Aufbau eines Vertrauensverhaltnisses zwischen Student/in und Anleiter/in durch
regelmalige Reflektionsgsprache

* Teilnahme an Hilfeplangesprachen

= Die Reflexionsgesprache finden in einem geschitzten Rahmen statt. Sie dienen
dazu

+ auftretende Probleme zu reflektieren und Losungen zu finden
* eine eigene padagogische Meinung zu bilden

* Dinge zu hinterfragen

* eigene Ziele zu entwickeln

» die nachsten selbstandigen Schritte zu besprechen
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Berufserfahrung im Praxisbetrieb im zweiten Praxisjahr

= selbstandige Ubernahme von weitergehenden Aufgaben, z.B. Unterstiitzung einer
Bezugsbetreuung

=> Assistierende Arbeit bei Zusammenarbeit mit Institutionen

=>» Schreiben von Entwicklungsberichten und die Teilnahme am Hilfeplangesprachen

=>» Anfertigen von Protokollen und das Schreiben von Briefen an Institutionen

=> Auswahl und Erarbeitung eines schwerpunktmafigen Aufgabengebietes

Berufserfahrung im Praxisbetrieb ab dem 5. Semester

Fir die Betrauung der Dual Studierenden mit den daflr von der Ausbildungsstatte vorge-
sehenen Ausbildungsinhalten ab dem 5. Semester muss zuvor die Meldung an das Lan-
desjugendamt erfolgen (Formular "Anzeige der Beschaftigung einer/s Dual Studierenden
ab dem 5. Semester mit den Aufgaben einer Fachkraft der Personalmindestausstattung in
betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen").

=>» Direkte klientenbezogene Mitarbeit im Team, z.B. eigene Bezugsbetreuung

=>» indirekte und nicht klientenbezogene Mitarbeit im Team, z.B. aktive Teilnahme in
der Dienstbesprechung und Supervision, Hospitation in Trager tUbergreifenden Gre-
mien und/oder Arbeitskreisen um die fachpolitische Seite besser kennenzulernen

= Selbstéandige Ubernahme von komplexeren Aufgaben, z.B. in Vertretung die Grup-
pengelder verwalten

=» Einsatz in einem schwerpunktmafigen Aufgabengebiet
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Anlage 4: Schutzkonzept stationare Trager AGE LK Verden (2023-06-23)

Schutzkonzept fir die Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Verden:

Leitsatz der Sozialraumorientierung im Landkreis Verden:

Die Sozialraumorientierung ist unser Arbeitsprinzip und die Haltung, mit der wir uns
in die Lebenswelten der Menschen begeben. Ausgehend von ihren Lebensent-
wdrfen und auf der Grundlage ihres Willens unterstiitzen wir sie bei der Erreichung
ihrer Ziele und ermdéglichen so Selbstwirksamkeitserfahrungen. Dabei werden ins-
besondere ihre eigenen und die sozialrdumlichen Ressourcen erschlossen und
genutzt. Projekte und Hilfen gestalten wir niedrigschwellig, verldsslich und flexibel
inklusiv.

Einleitung: Um eine sichere padagogische Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe zu
gewahrleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass jede Einrichtung ein klares und
deutliches Schutzkonzept erarbeitet. Dieses Konzept muss Verhaltensweisen in Krisen-
situationen, Fragen von Nahe und Distanz sowie gewaltfreie Kommunikation umfassen.
Zudem missen Meldepflichten beachtet werden. Es ist wichtig, dass auch Ubergriffe
gegenuber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Verfahren vorsehen, um angemessen
mit solchen Situationen umzugehen. Gewalt muss immer im Kontext des Ungleich-
gewichts zwischen Tater- und Opferverhalten betrachtet werden.

1. Schaffung einer Kultur des Empowerments und der gegenseitigen Unterstitzung:

Ziel: Gewahrleistung des Wohlbefindens und der Sicherheit aller Beteiligten.

* Nutzung vorhandener Ressourcen im Sozialraum des Landkreises Verden, um
Schutzmechanismen zu starken und Unterstitzung in schwierigen Situationen zu
bieten.

» Aktive Zusammenarbeit zwischen Tragern, Beratungsinstitutionen und
padagogischen Einrichtungen, um eine sichere und gewaltfreie Umgebung zu
schaffen.

* Sensibilisierung aller Beteiligten fur mogliche Anzeichen von Gefahrdung oder
Gewalt und Einleitung entsprechender Malinahmen.

* Forderung einer Kultur der Offenheit, des Austauschs und der kontinuierlichen
Weiterbildung, um ein hohes Mal} an Professionalitat und Sensibilitat zu
gewahrleisten.

2. Starkung der Selbstwirksamkeit und Nutzung individueller Ressourcen:

Ziel: Betroffene aktiv in ihre eigene Sicherheit einbeziehen, unterstitzen und ihre Le
benssituation verbessern.

* Ganzheitlicher und inklusiver Ansatz, der die Vielfalt und individuellen Bedurfnisse
der Kinder, Jugendlichen, jungen Heranwachsenden und Mitarbeitenden beruck-
sichtigt.

3. Schutzkonzept in der stationdren Jugendhilfe im Landkreis Verden:

* Anschluss an das Konzept der Sozialraumorientierung im Landkreis Verden.

» Erhalt der naturlichen Ressourcen der jungen Menschen, die nicht mehr in ihrem
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familiaren Umfeld leben konnen (z.B. Beziehungen zu Lehrkraften, Nachbarn, Ver-
einen und anderen Bindungen).

* Resilienzen und starkenden Faktoren aus der sozialen Umwelt dienen auch als
Schutzfaktoren im System der stationaren Hilfen zur Erziehung.

4. Unterstutzung und Kooperation:

* Die Trager der stationaren Jugendhilfe im Landkreis Verden unterstitzen sich ge-
genseitig.

* RegelmaRige Besuche der Kinder, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden
durch die Insofas (Insoweit erfahrenen Fachkrafte) in der Einrichtung als neutrale
Beschwerdestelle alle zwei Monate (siehe § 13 der Vereinbarung zur Sicherstellung
des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIl des Landkreises Verden).

* Die Insofas dienen als Ansprechpartner fur Kinder und Jugendliche bei Missstan-
den, Konflikten und Krisen.

« Ein Ablaufplan zur Klarung von Fallen ist vorhanden.

* Kinder und Jugendliche kdnnen auf3erhalb der festgelegten Besuchstermine per E-
Mail, Anruf oder Textnachricht Kontakt aufnehmen.

* Transparenz in Bezug auf diese Kommunikationsmoglichkeiten bereits bei der Auf-
nahme.

5. Verfiuigbarkeit von Beratungsinstitutionen im Landkreis Verden:

* Kinderschutzvereinbarungen zwischen jedem Trager und dem Landkreis zum expli-
ziten Schutz des Wohls jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden.

» Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema Kinderschutz in jedem
Trager.

* Vorhandensein speziell geschulter Fachkrafte, die sensibel auf Missstande und Be-
sonderheiten im Zusammenhang mit Kinderschutz achten und entsprechende Mal3-
nahmen ergreifen.

* Verschiedene Beratungsinstitutionen stehen zur Verfligung, darunter die BISS-
Beratungsstelle bei hauslicher Gewalt, die Fachberatungsstelle RickHalt bei
sexualisierter Gewalt, der Erstkontakt Uber die odrtliche Polizeistelle, die Nummer
gegen Kummer, die Suchtberatungsstelle (bezuglich Sucht und Gewalt) sowie
Schulsozialarbeiterinnen und - arbeiter als neutrale Vermittler.

Zusammenfassung:

Im Landkreis Verden setzen wir uns gemeinsam fur eine Kultur des Schutzes und der
Sicherheit ein. Unser Ziel ist es, Gewalt zu verhindern, Betroffene zu unterstitzen und die
Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit aller Beteiligten zu starken. Durch die Integra-
tion der Prinzipien der Sozialraumorientierung und die Nutzung vorhandener Ressourcen
schaffen wir ein lebenswertes und sicheres Umfeld. In der stationaren Jugendhilfe im
Landkreis Verden ermoglichen wir jungen Menschen, ihre naturlichen Ressourcen und so-
zialraumlichen Beziehungen zu erhalten. Die Trager unterstutzen sich gegenseitig, wah-
rend die Insofas als neutrale Beschwerdestelle fungieren. Es besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Beratungsinstitutionen, um den Schutz und die Sicherheit al-
ler Beteiligten zu gewahrleisten. Das Schutzkonzept wird regelmaRig in Tragertreffen und
in der AGE-stationar besprochen und weiterentwickeit.
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Anlage 5: Schutzkonzepts der Wohngruppe Kirchlinteln der
STI gGmbH

Praambel

Wir treten ein flir die Rechte des Kindes gemaB der UN-Konvention Uber die
Rechte des Kindes. Das Recht aller jungen Menschen auf Férderung ihrer Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit (siehe SGB VIII §1) ist Leitlinie un-
seres Handelns. Um den fachlichen Diskurs und die Reflexion rund um unser
Schutzkonzept im Team weiter anzuregen, werden Weiterbildungen und exter-
ne und interne Fortbildungen genutzt.

Der Schutz der Kinder in unserer Einrichtung und eine Kultur der Achtsamkeit
sind fUr unsere Arbeit unabdingbar. Unser Verhaltenskodex, den wir gemein-
sam mit allen Mitarbeiter:innen der Einrichtung der STI gGmbH im Rahmen
des Schutzkonzeptes erarbeitet und beschlossen haben, dokumentiert auch,
dass Menschen, die Interesse daran haben die Grenzen von Kindern und
Jugendlichen zu verletzen, bei uns keinen Platz haben und keine Chance er-
halten sollen ihr Handeln auszulben.

® Personalauswahl

Einen ersten wichtigen Schritt, um die Qualitdt unserer Arbeit sicherzustellen,
stellt die sorgfaltige Auswahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar.
Diese mussen fachlich wie auch persénlich unsere Grundsatze reprasentieren
und so eine wertschatzende, entspannte und vertrauensvolle Atmosphare
schaffen. Die Personalauswahl in Bezug auf den Schutz von jungen Menschen
vor jeglicher Form von Gewalt ist von besonderer Relevanz.

® Umgang mit grenzsensiblen Situationen

Schutz beginnt bei den individuellen Grenzen junger Menschen. Es geht um die
Achtung der individuellen Grenzen von Kindern und Jugendlichen und um eine
gemeinsame Grundhaltung (geteilte Werte und Uberzeugungen) in unserer Or-
ganisation, die gepragt sind von Wertschatzung und Respekt. Damit ein grenz-
wahrender Umgang in unserer Organisation spurbar wird, brauchen wir ein ho-
hes MaB an Reflexion und Sensibilitat fur individuelle Grenzen und grenz-
sensible Situationen.

Die personlichen Grenzen sind psychischer, kdrperlicher oder sexueller Natur.
Diese Grenzen zu erkennen und zu beachten ist in allen zwischenmenschlichen
Beziehungen notwendig, zwischen den Geschlechtern, Generationen, Rollen
und/oder bestimmten Personen.

Auch wenn es viele Situationen gibt, in denen die Grenzen von Kindern und
Jugendlichen unter Umstanden Uberschritten werden kénnen (z.B. bei Spielen
mit Kdrperkontakt), meint ein grenzwahrender Umgang nicht die kategorische
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Vermeidung jeder Form der BerUhrung oder jeder mdglicherweise grenzsen-
siblen Situation, denn Kinder und Jugendliche sollen die Mdglichkeit bekom-
men, altersangemessene Erfahrungen zu machen und ihre eigenen Grenzen zu
entdecken. Es geht vielmehr um einen bewussten, sensiblen und reflektierten
Umgang mit grenzsensiblen Situationen und um die Akzeptanz individueller
Grenzen.

Da es Situationen geben kann, in denen es padagogisch notwendig ist, ein Kind
gegen seinen Willen festzuhalten (bei selbst oder fremd gefahrdendem Verhal-
ten), sind wir immer bemuiht individuelle Lésungen flr grenzsensible Situa-
tionen in der padagogischen Arbeit zu finden. Hierbei ist es wichtig die Kinder
und Jugendlichen mit einzubeziehen.

Weil jeder junge Mensch anders ist und unterschiedliche Bedurfnisse hat, kann
es in der padagogischen Arbeit keine allgemeingiltigen Regeln fir den Umgang
mit Nahe und Distanz geben. Daher ist es von zentraler Bedeutung, sich mit
einem passenden und gleichzeitig Grenzen wahrenden Umgang auseinander zu
setzen. Gleichzeitig mussen die Kinder ein Bewusstsein flr individuelle Grenzen
erlernen.

Um einen grenzwahrenden Umgang in unserer Organisation zu etablieren wer-
den Alltagssituationen von uns so gestaltet, dass von vornherein sensibel und
reflektiert mit individuellen Grenzen umgegangen wird, z.B. indem Grenzen of-
fen angesprochen und thematisiert werden.

So wird z.B. eine sexualisierte Jugendsprache (,Bitch™, ,Schwuchtel® etc. oder
ein unterschiedliches Verstandnis von Geschlechterrollen) nicht unkommentiert
hingenommen oder gar aufgegriffen, sondern zum Anlass genommen mit den
Kindern und Jugendlichen Uber individuelle Grenzen zu sprechen und gemein-
sam Regeln eines grenzwahrenden Umgangs miteinander zu vereinbaren.

|\\

Mit den Kindern und Jugendlichen wird im Rahmen der Gruppengesprache eine
Verhaltensampel erarbeitet, die gleichermaBen flr Erwachsenen und Kinder
und Jugendliche gilt bzw. Anwendung findet.

@ Potential- und Risikoanalyse

Wir reflektieren regelmaBig, mindestens jedoch einmal im Jahr unsere Arbeits-
weise und die Strukturen innerhalb unserer Organisation anhand einer Poten-
tial- und Risikoanalyse.

Dies betrifft auch unsere Raumlichkeiten und das AuBengelande.

Die Kinder nehmen wir mit, indem wir sie in allen Raumlichkeiten fragen, wie
sie sich in dem jeweiligen Raum flihlen, ob es Ecken gibt, in denen sie sich
vielleicht nicht gut fihlen. Dann wird gemeinsam erforscht, warum das so ist
und was wir tun kébnnen um es zu verandern.
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® Dienstbesprechung / Supervision

In den woéchentlich stattfindenden Dienstbesprechungen und monatlichen Su-
pervisionen gibt es Raum um die eigene Haltung zu reflektieren, darliber zu
sprechen, was die uns anvertrauten Kinder brauchen. Dies beinhaltet eine sys-
tematische Reflexion von grenzsensiblen Situationen bei den Kindern unterein-
ander und zwischen Erwachsenen und Kindern.

Aspekte wie Nahe und Distanz, Machtverhaltnisse der Kinder und Jugendlichen
untereinander und zwischen Kindern und Erwachsenen werden thematisiert.

® Fehler

Wir fuhren Fehler nicht ausschlieBlich auf ein individuelles Fehlverhalten zu-
rick, sondern nehmen die Organisation als Ganzes in den Blick. Das bedeutet,
die Entstehung von Fehlern als ein Zusammenspiel von organisatorischen
Strukturen und menschlichem Handeln zu begreifen. Dadurch identifizieren wir
Risiken im System, die die Entstehung von "Fehlern" begunstigen.

® Partizipation

Unser Ziel ist es, die persdnlichen Rechte von den uns anvertrauten Menschen
zu starken und zu schitzen. Die Kinder und Jugendlichen sollen dazu befahigt
werden, sich selbstbewusst im Alltag mit Erwachsenen und auch mit Professio-
nellen auseinander zu setzen, sie sollen Wiinsche und auch Beschwerden for-
mulieren kénnen. Die Kinder und Jugendlichen werden dazu angehalten, sich
mit den Lebensbedingungen in der Einrichtung zu beschaftigen und aktive Ge-
stalter ihres Alltags werden. Wir leiten sie an, ihre Handlungsmodglichkeiten zu
erkennen und eigene und fremde Bedirfnisse und Grenzen zu erkennen und zu
benennen.

Beschwerden sind zum einen in den 14-tagigen Gruppengesprachen madglich,
kdnnen aber auch als direkte Beschwerde bei einer Mitarbeiter*in vorgetragen
werden. Eine anonyme Beschwerde ist ebenfalls mdglich, schriftlich bzw. durch
ein Bild, ..

Das Gruppengesprach wird von zwei Mitarbeiter*innen durchgefuhrt und proto-
kolliert. Das Protokoll und jeder andere vorgebrachte Wunsch / jede andere
Beschwerde, wird im Team besprochen und bearbeitet. Dem jeweiligen Kind/
Jugendlichen wird eine Rickmeldung gegeben.
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Verhaltenskodex

Padagogische Grundhaltung

X

Wir bevorzugen respektvollen und wertschatzenden Umgang mit Kin-
dern, Eltern und Institutionen und im Team.
Pravention und Reflexion gehdren zum Alltag.

Das Kindeswohl wird durch eine fachlich/legitime und begriindbare Erzie-
hung sichergestellt.

Eine transparente padagogische Grundhaltung ist fir uns unentbehrlich.
Regeln und Konsequenzen sind unentbehrlich und werden bei Bedarf an-
gepasst.

Fir uns ist es selbstverstandlich, dass die pdadagogischen Grenz-
setzungen den jungen Menschen verstandlich erlautert werden.

Wir unterscheiden eine fachlich legitime padagogische Grenzsetzung und
MaBnahmen zur Gefahrenabwehr.

Wir sehen physische Grenzsetzung (Festhalten) nur als letztes geeigne-
tes Mittel an. Hierbei kann es nur darum gehen eine Fremd- und/oder
Selbstgefahrdung abzuwenden. Mit allen uns zur Verfigung stehenden
padagogisch- therapeutischen Mdéglichkeiten arbeiten wir daran schon im
Vorfeld Situationen zu erkennen und abzuwenden, die eine physische
Grenzsetzung notwendig machen kdnnte.

Wir sind fur Klarheit, Konsequenz, Menschlichkeit und Authentizitat.

Selbstverpflichtungserklarung

® Eigene professionelle Arbeit

1.

Ich bin bereit, meine Fachkompetenz einzubringen, zu erhalten und

weiter zu entwickeln, sowie professionelle Standards einzuhalten.

X

X

2.

Ich mache mein Handeln transparent und kann meine Motive fachlich
begrinden.

Ich bringe mein Fachwissen und meine Ressourcen in die Arbeit ein und
stelle sie meinen Kolleg:innen zur Verfliigung.

Ich mache meine Kolleg:innen auf die Nichtbeachtung professioneller
Standards aufmerksam.

Ich nutze die von der Einrichtung zur Verfigung gestellten professio-

nellen Instrumentarien (Supervision, Fortbildung, Dienstbesprechungen etc.)
um meine Fertigkeiten und mein Fachwissen zu erweitern.

X

Ich bin bereit zur gemeinsamen Reflexion und greife Anregungen aus
dem kollegialen Austausch und der Fachberatung auf.
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X

X

Ich hole mir rechtzeitig Unterstitzung, wenn ich an meine Grenzen
komme.

Ich besuche Fortbildungen und Supervisionen und benenne fliir mich
praxisrelevante Themen.

® Arbeit mit Klienten

3.

Ich achte und wirdige die Einmaligkeit und die Selbstbestimmung der

jungen Menschen und richte mein Tun daran aus.

X

4,
aus,

X

5.

Ich bemihe mich um das Verstandnis der individuellen Lebensgeschich-
ten der jungen Menschen und Familien.

Ich berlcksichtige die Lebensformen der Familien und erkenne ihre
Lebensentwdiirfe an.

Ich verstehe meine Hilfen als Angebot und stelle mein Handeln flexibel
darauf ein.

Ich richte mein professionelles Handeln am Wohl der jungen Menschen
indem ich ihre Starken und Ressourcen nutze und ihre Grenzen achte.

Ich berlcksichtige den individuellen Entwicklungsstand der Kinder und
Jugendlichen.

Ich suche nach den Fahigkeiten und Starken der jungen Menschen und
vermittel ihnen Erfolgserlebnisse.

Ich achte darauf, die junge Menschen nicht zu Uberfordern.

Ich trete aktiv Gefahrdungen junger Menschen entgegen und schtze sie

in meinem Einflussbereich vor entsprechenden Erfahrungen.

6.

Ich spreche gefahrdende Sachverhalte an und sorge flr Klarung.

Ich unterstitze den jungen Menschen dabei, sich selbst zu wehren und
zu schitzen.

Bei Bedarf wende ich festgestellte Gefahrdungen durch mein aktives Tun
ab.

Vertrauensvolle Teamarbeit

Mein Handeln ist transparent und nachvollziehbar, entspricht fachlichen

Standards und ist in einen wertschatzenden Umgang miteinander eingebettet.

X

Ich informiere meine Kolleg:innen und die Leitung adaquat und doku-
mentiere mein Arbeitshandeln.

Ich nutze dazu die vorhandenen Strukturen und Verfahrensablaufe.

Ich unterstitze meine Kolleg:innen im Arbeitsalltag und in besonderen
Belastungssituationen.
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7.

Ich bin bereit zu vertrauensvoller Teamarbeit und trage auftretende Mei-

nungsverschiedenheiten mit dem Ziel konstruktiver Lésungen aus.

X

8.

Ich lasse mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen ein und bin
offen flr Austausch und Anregungen.

Auftretende Meinungsverschiedenheiten trage ich angemessen aus und
suche gemeinsam mit den Beteiligten nach Lésungen.

Ich bin bereit Feedback anzunehmen und anderen zu geben.

Ich bin bereit mir Fehler einzugestehen, sie zu benennen oder von an-
deren darauf aufmerksam gemacht zu werden.

Ich achte auf meine koérperliche und emotionale Gesundheit und nehme

Hilfe in Anspruch, falls diese nicht mehr gegeben ist, um den betrieblichen
Anforderungen zu genuligen.

X

Ich nehme gesundheitliche Beeintrachtigungen ernst (Stichwort: krank
sein durfen).

Ich spreche physische und psychische Grenzen an und nehme bei Bedarf
Hilfe in Anspruch.
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	Sonderaufwendungen im Einzelfall werden gemäß dem Niedersächsischen Rah-menvertrag nach 78 f SGB VIII erbracht.

